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Die Generalversammlung

verabschiedet die weiteren Maßnahmen und Initiativen zur Umsetzung
der Erklärung1 und Aktionsplattform2 von Beijing als Anlage zu dieser Re-
solution.

10. Plenarsitzung
10. Juni 2000

Anlage

Weitere Maßnahmen und Initiativen zur Umsetzung der Erklärung und
Aktionsplattform von Beijing

I. Einführung

1. Die zur Sondertagung der Generalversammlung zusammengetroffenen
Regierungen haben ihre Verpflichtung auf die Gesamt- und Einzelziele der Er-

                                                     
1 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4. - 15. September 1995 (auszugsweise
Übersetzung des Dokuments A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Resolution 1, Anlage I.
2 Ebd., Anlage II.
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klärung1 und Aktionsplattform2 von Beijing bekräftigt, die 1995 auf der
Vierten Weltfrauenkonferenz verabschiedet wurden und im Bericht der Konfe-
renz enthalten sind. Mit der Erklärung und Aktionsplattform von Beijing
wurden Gleichstellung, Entwicklung und Frieden als Ziele festgesetzt und eine
Agenda für die Ermächtigung der Frau geschaffen. Die Regierungen überprüf-
ten und bewerteten die bei der Umsetzung der Aktionsplattform erzielten Fort-
schritte und benannten die Hindernisse und Herausforderungen, die sich dabei
derzeit stellen. Sie räumten ein, dass die in der Aktionsplattform festgelegten
Ziele und Verpflichtungen nicht vollständig umgesetzt und verwirklicht wor-
den sind und vereinbarten weitere Maßnahmen und Initiativen auf lokaler, na-
tionaler, regionaler und internationaler Ebene, um die Umsetzung der Aktions-
plattform zu beschleunigen und sicherzustellen, dass die Verpflichtungen be-
treffend Gleichstellung, Entwicklung und Frieden vollständig verwirklicht
werden.

2. In der Aktionsplattform von Beijing wurden zwölf Hauptproblemberei-
che genannt, zu denen vordringlich Maßnahmen ergriffen werden müssen, um
die Förderung der Frau und ihre Ermächtigung zu verwirklichen. Die Kommis-
sion für die Rechtsstellung der Frau hat die in jedem der zwölf Hauptproblem-
bereiche erzielten Fortschritte geprüft und seit 1996 einvernehmliche Schluss-
folgerungen und Empfehlungen für eine beschleunigte Umsetzung verabschie-
det. Die Aktionsplattform bildet gemeinsam mit diesen einvernehmlichen
Schlussfolgerungen und Empfehlungen die Grundlage für weitere Fortschritte
bei der Verwirklichung der Gleichstellung, der Entwicklung und des Friedens
im 21. Jahrhundert.

3. Das Ziel der Aktionsplattform, das in voller Übereinstimmung mit den
Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und dem Völker-
recht steht, ist die Ermächtigung aller Frauen. Die uneingeschränkte Verwirkli-
chung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Frauen ist für ihre Er-
mächtigung unabdingbar. Obgleich die Bedeutung nationaler und regionaler
Besonderheiten und der verschiedenen historischen, kulturellen und religiösen
Traditionen zu beachten ist, sind die Staaten gehalten, ungeachtet ihrer poli-
tischen, wirtschaftlichen und kulturellen Systeme alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen. Die Umsetzung der Aktionsplatt-
form, namentlich durch den Erlass einzelstaatlicher Rechtsvorschriften, die
Ausarbeitung von Strategien, Politiken und Programmen und die Festlegung
von Entwicklungsprioritäten, liegt in der souveränen Verantwortung eines je-
den Staates, im Einklang mit allen Menschenrechten und Grundfreiheiten, und
die Bedeutung der verschiedenen religiösen und ethischen Wertvorstellungen,
Kulturtraditionen und philosophischen Überzeugungen der einzelnen Men-
schen und ihrer Gemeinwesen sowie deren volle Achtung sollten dazu bei-
tragen, dass die Frauen ihre Menschenrechte im Hinblick auf die Herbeifüh-
rung von Gleichstellung, Entwicklung und Frieden uneingeschränkt wahrneh-
men können.

4. Die Aktionsplattform betont, dass Frauen gemeinsame Anliegen haben,
die nur dann einer Lösung zugeführt werden  können, wenn die Frauen mit-
einander und in Partnerschaft mit den Männern auf das gemeinsame Ziel der
Gleichstellung der Geschlechter in der ganzen Welt hinarbeiten. Sie achtet und
schätzt die ganze Vielfalt der Lebensbedingungen und Lebensumstände der
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Frau und erkennt an, dass sich einige Frauen im Hinblick auf ihre Ermächti-
gung besonderen Hindernissen gegenübersehen.

5. In der Aktionsplattform wird anerkannt, dass Frauen auf Grund von Fak-
toren wie Rasse, Alter, Sprache, ethnischer Herkunft, Kultur, Religion oder
Behinderung, auf Grund ihrer Zugehörigkeit zur autochthonen Bevölkerung
oder wegen ihres sonstigen Standes mit Hindernissen in Bezug auf ihre volle
Gleichstellung und Förderung konfrontiert sind. Viele Frauen sehen sich spezi-
fischen Hindernissen gegenüber, die mit ihrem Familienstand zusammenhän-
gen, insbesondere als Alleinerziehende, beziehungsweise mit ihrem sozioöko-
nomischen Status, namentlich mit ihren Lebensbedingungen in ländlichen, ent-
legenen oder verarmten Gebieten. Zusätzliche Barrieren bestehen auch für
weibliche Flüchtlinge, andere vertriebene Frauen, namentlich Binnenvertrie-
bene, sowie für Einwanderinnen und Migrantinnen, insbesondere Wanderarbei-
terinnen. Viele Frauen sind außerdem von Umweltkatastrophen, schweren und
ansteckenden Krankheiten und verschiedenen Formen der Gewalt gegen
Frauen besonders schwer betroffen.

II. Das bisher Erreichte und die noch bestehenden Hindernisse bei der
Umsetzung der zwölf Hauptproblembereiche der Aktionsplattform

6. Eine Bilanz des bisher Erreichten und der noch bestehenden Hindernisse
muss bei den in der Aktionsplattform von Beijing eingegangenen Verpflichtun-
gen und den zwölf Hauptproblembereichen ansetzen, wobei die Angaben in
den Nationalberichten über die ergriffenen Maßnahmen und die erzielten Er-
gebnisse zu untersuchen sind und die Berichte des Generalsekretärs sowie die
Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Vereinbarungen der fünf Regionalta-
gungen, die in Vorbereitung auf die Sondertagung der Generalversammlung
abgehalten wurden, sowie andere maßgebliche Quellen berücksichtigt werden
müssen. Eine derartige Bilanz ergibt, dass trotz bedeutender positiver Entwick-
lungen nach wie vor Barrieren bestehen und dass die in Beijing beschlossenen
Ziele und die eingegangenen Verpflichtungen weiter umgesetzt werden müs-
sen. Die Zusammenfassung des bisher Erreichten und der nach wie vor be-
stehenden oder neu aufgetretenen Hindernisse kann daher einen globalen Rah-
men für die Ermittlung weiterer Maßnahmen und Initiativen bilden, um die
Hindernisse zu überwinden und die vollständige und raschere Umsetzung der
Aktionsplattform auf allen Ebenen und auf allen Gebieten zu verwirklichen.

A. Frauen und Armut

7. Das bisher Erreichte: Erhebliche Fortschritte sind dabei zu verzeichnen,
dass die geschlechtsbezogenen Dimensionen der Armut heute immer mehr er-
kannt werden und dass die Gleichstellung der Geschlechter als einer der Fak-
toren anerkannt wird, die insbesondere hinsichtlich der Feminisierung der Ar-
mut von besonderer Bedeutung für die Armutsbekämpfung sind. Regierungen
haben in Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen Anstrengungen
unternommen, um in ihre Politiken und Programme zur Armutsbekämpfung
eine geschlechtsbezogene Perspektive einzubeziehen. Auch multilaterale, in-
ternationale und regionale Finanzinstitutionen widmen der Integration einer
geschlechtsbezogenen Perspektive in ihre Politiken verstärkte Aufmerksam-
keit. Fortschritte wurden auch durch die Verfolgung eines doppelten Ansatzes
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der Förderung der Erwerbstätigkeit und einkommenschaffender Tätigkeiten für
Frauen sowie der Gewährleistung des Zugangs zu einer sozialen Grundversor-
gung, namentlich im Bildungs- und Gesundheitsbereich, erzielt. Kleinstkredite
und andere Finanzinstrumente für Frauen haben sich als erfolgreiche Strategie
zu ihrer Ausstattung mit wirtschaftlicher Macht erwiesen und haben die wirt-
schaftlichen Chancen einiger in Armut lebender Frauen, insbesondere in
ländlichen Gebieten, vergrößert. Bei der Politikformulierung wurden die spe-
ziellen Bedürfnisse von Haushalten mit weiblichem Haushaltsvorstand berück-
sichtigt. Durch Forschungsarbeiten wurde das Verständnis für die unter-
schiedlichen Auswirkungen der Armut auf Frauen und Männer verbessert, und
es wurden Instrumente zur Erleichterung der Bewertung dieser Auswirkungen
entwickelt.

8. Noch bestehende Hindernisse: Viele Faktoren haben zur Vergrößerung
der wirtschaftlichen Ungleichheit zwischen Frauen und Männern beigetragen,
darunter Einkommensunterschiede, Arbeitslosigkeit und die weitere Verar-
mung der schwächsten und randständigsten Gruppen. Schuldenlasten und
überhöhte Militärausgaben, die in keinem Verhältnis zu den Erfordernissen der
nationalen Sicherheit stehen, einseitige Zwangsmaßnahmen, die weder mit
dem Völkerrecht noch mit der Charta der Vereinten Nationen im Einklang ste-
hen, bewaffnete Konflikte, ausländische Besetzung, Terrorismus, die geringe
Höhe der öffentlichen Entwicklungshilfe sowie die bisher noch unerfüllte Ver-
pflichtung, die Verwirklichung des international vereinbarten Zielwerts von
0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts der entwickelten Länder für die öffentli-
che Entwicklungshilfe insgesamt sowie 0,15 bis 0,20 Prozent für die am we-
nigsten entwickelten Länder anzustreben, und schließlich der wenig effiziente
Einsatz von Ressourcen können, neben anderen Faktoren, die einzelstaatlichen
Anstrengungen zur Armutsbekämpfung hemmen. Durch die geschlechts-
bedingten Ungleichheiten und Unterschiede in der Verteilung der wirtschaftli-
chen Macht, die ungleiche Verteilung unbezahlter Arbeit zwischen Männern
und Frauen, den Mangel an technischer und finanzieller Unterstützung für Un-
ternehmerinnen, den ungleichen Zugang zu Kapital, namentlich zu Grund und
Boden, Krediten und dem Arbeitsmarkt, und die ungleiche Verfügungsgewalt
darüber sowie durch alle schädlichen traditionellen Praktiken und Bräuche
wurde die wirtschaftliche Gleichstellung der Frau zusätzlich behindert und die
Feminisierung der Armut verschärft. Die grundlegende wirtschaftliche Um-
strukturierung in den Übergangsländern hat dazu geführt, dass für Armutsbe-
kämpfungsprogramme mit dem Ziel der Ermächtigung der Frau die Ressour-
cen fehlten.

B. Bildung und Ausbildung von Frauen

9. Das bisher Erreichte: Das Bewusstsein dafür, dass Bildung eines der
wertvollsten Mittel zur Verwirklichung der Gleichstellung und der Ermäch-
tigung der Frau ist, ist gestiegen. Bei der Bildung und Ausbildung von Frauen
und Mädchen wurden auf allen Ebenen Fortschritte erzielt, insbesondere wenn
der notwendige politische Wille und die entsprechenden Ressourcen vorhan-
den waren. In allen Regionen wurden Maßnahmen zur Schaffung alternativer
Bildungs- und Ausbildungssysteme ergriffen, um Frauen und Mädchen in
autochthonen Gemeinwesen sowie andere benachteiligte Randgruppen zu er-
reichen und sie zu ermutigen, alle Bildungswege, insbesondere nichttraditio-
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nelle, einzuschlagen, und um jede geschlechtsbezogene Voreingenommenheit
aus Bildung und Ausbildung zu eliminieren.

10. Noch bestehende Hindernisse: In einigen Ländern wurden die An-
strengungen zur Beseitigung des Analphabetentums und zur Herbeiführung ei-
nes höheren Alphabetisierungsgrads bei Frauen und Mädchen sowie zur Aus-
weitung ihres Zugangs zu allen Bildungsebenen und Bildungszweigen durch
eine Reihe von Faktoren gehemmt: fehlende Ressourcen sowie mangelnder
politischer Wille und mangelnde Entschlossenheit, die Bildungsinfrastruktur
zu verbessern und Bildungsreformen durchzuführen; anhaltende geschlechts-
bezogene Diskriminierung und Voreingenommenheit, so auch bei der Lehrer-
ausbildung; geschlechtsabhängige Stereotypisierung von Berufsfeldern in
Schulen, weiterführenden Bildungseinrichtungen und Gemeinwesen; Fehlen
von Kinderbetreuungseinrichtungen; Fortschreibung von Rollenklischees in
Lehrmaterialien; und ungenügende Aufmerksamkeit für den Zusammenhang
zwischen der Einschreibung von Frauen in höheren Bildungseinrichtungen und
der Arbeitsmarktdynamik. Die Entlegenheit einiger Gemeinwesen und die in
einigen Fällen unzureichenden Gehälter und sonstigen Leistungen erschweren
es, qualifiziertes Lehrpersonal zu gewinnen und zu halten, wodurch die Bil-
dung an Qualität einbüßen kann. Darüber hinaus trugen wirtschaftliche, soziale
und infrastrukturelle Schranken sowie im Brauchtum verwurzelte Praktiken
der Diskriminierung in einer Reihe von Ländern dazu bei, dass die Einschu-
lungs- und Schulbesuchsquoten für Mädchen niedriger waren als für Jungen.
In einigen Entwicklungsländern wurden bei der Beseitigung des Analphabe-
tentums kaum Fortschritte erzielt, wodurch die Ungleichstellung der Frauen
auf wirtschaftlicher, sozialer und politischer Ebene noch verschärft wurde. In
einigen dieser Länder hatte die nicht sachgerechte Gestaltung und Anwendung
von Strukturanpassungspolitiken besonders nachteilige Auswirkungen auf den
Bildungssektor, da sie einen Rückgang der Investitionen in die Bildungsinfra-
struktur bewirkte.

C. Frauen und Gesundheit

11. Das bisher Erreichte: Programme wurden durchgeführt, um das Bewusst-
sein der politischen Entscheidungsträger und Planer dafür zu wecken, dass Ge-
sundheitsprogramme alle Aspekte der weiblichen Gesundheit in allen Lebens-
phasen abdecken müssen, und solche Programme haben in vielen Ländern zu
einer Erhöhung der Lebenserwartung beigetragen. Festzustellen ist: eine ver-
stärkte Aufmerksamkeit für die hohen Sterblichkeitsraten von Frauen und
Mädchen bei Malaria, Tuberkulose, durch Wasser übertragenen Krankheiten,
ansteckenden Krankheiten und Durchfallerkrankungen sowie Mangelernäh-
rung; verstärkte Aufmerksamkeit für die sexuelle und reproduktive Gesundheit
und die reproduktiven Rechte der Frau gemäß Ziffer 94 und 95 der Aktions-
plattform, wobei einige Länder die Durchführung von Ziffer 96 der Aktions-
plattform stärker betonen; ein gestiegenes Wissen über Familienplanung und
Empfängnisverhütungsmethoden und deren vermehrte Anwendung sowie ein
erhöhtes Bewusstsein der Männer hinsichtlich ihrer Verantwortung bei der Fa-
milienplanung, den Empfängnisverhütungsmethoden und ihrer Anwendung;
verstärkte Aufmerksamkeit für sexuell übertragene Infektionen bei Frauen und
Mädchen, namentlich HIV/Aids, sowie für Methoden zum Schutz gegen solche
Infektionen; verstärkte Aufmerksamkeit für Stillen, Ernährung und die Ge-
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sundheit von Säuglingen und Müttern; die Einbeziehung einer geschlechts-
bezogenen Perspektive im Gesundheitsbereich und in gesundheitsbezogenen
Bildungs- und physischen Aktivitäten sowie geschlechtsspezifische Verhü-
tungs- und Rehabilitationsprogramme für Suchtstoffmissbrauch, namentlich
Tabak, Drogen und Alkohol; verstärkte Aufmerksamkeit für die geistige Ge-
sundheit von Frauen, die Gesundheitsbedingungen am Arbeitsplatz, Umwelter-
wägungen und die Anerkennung der besonderen gesundheitlichen Bedürfnisse
älterer Frauen. Auf ihrer vom 30. Juni bis 2. Juli 1999 in New York abgehalte-
nen einundzwanzigsten Sondertagung überprüfte die Generalversammlung das
bisher Erreichte und verabschiedete Schlüsselmaßnahmen3 auf dem Gebiet der
Gesundheit von Frauen im Zuge der weiteren Durchführung des Aktionspro-
gramms der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung4.

12. Noch bestehende Hindernisse: Weltweit besteht eine nach wie vor unan-
nehmbar große Kluft zwischen reichen und armen Ländern sowie innerhalb
dieser Länder bei der Säuglings- und Müttersterblichkeit und -morbidität so-
wie bei Maßnahmen zu Gunsten der Gesundheit von Frauen und Mädchen, in
Anbetracht ihrer besonderen Anfälligkeit für sexuell übertragene Infektionen,
namentlich HIV/Aids, und andere Probleme der sexuellen und reproduktiven
Gesundheit, für endemische, ansteckende und übertragbare Krankheiten wie
Malaria, Tuberkulose, Durchfallerkrankungen und durch Wasser übertragene
Krankheiten sowie nichtübertragbare chronische Krankheiten. In manchen
Ländern fordern diese endemischen, ansteckenden und übertragbaren Krank-
heiten nach wie vor zahlreiche Opfer unter Frauen und Mädchen. In anderen
Ländern gehören nichtübertragbare Krankheiten wie Herz-Lungen-Erkrankun-
gen, Bluthochdruck und degenerative Krankheiten zu den Hauptursachen der
Sterblichkeit und Morbidität bei Frauen. Trotz der in einigen Ländern erzielten
Fortschritte ist die Müttersterblichkeits- und -morbiditätsquote in den meisten
Ländern nach wie vor unannehmbar hoch. In vielen Ländern sind die Inve-
stitionen in wesentliche Geburtshilfedienste nach wie vor unzureichend. Das
Fehlen eines ganzheitlichen Ansatzes für Gesundheit und Gesundheitsversor-
gung für Frauen und Mädchen, der auf dem Recht der Frau basiert, in allen
Phasen ihres Lebens ein Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit
zu genießen, hat sich fortschrittshemmend ausgewirkt. Manche Frauen stoßen
bei der Verwirklichung ihres Rechts, das für sie erreichbare Höchstmaß an kör-
perlicher und geistiger Gesundheit zu genießen, nach wie vor auf Hindernisse.
Auch die Tatsache, dass die Gesundheitsversorgungssysteme vordringlich auf
die Behandlung von Krankheiten und nicht auf die Erhaltung einer optimalen
Gesundheit abstellen, verhindert einen ganzheitlichen Ansatz. In einigen Län-
dern erfährt die Rolle der sozialen und wirtschaftlichen Bestimmungsfaktoren
der Gesundheit nicht genügend Beachtung. Der fehlende Zugang zu sauberem
Wasser, ausreichender Ernährung, sicherer Abwasserentsorgung, das Fehlen
einer geschlechtsspezifischen Gesundheitsforschung und -technik sowie die
unzureichende Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Fragen bei der Be-
reitstellung von Gesundheitsinformationen, Gesundheitsversorgung und Ge-

                                                     
3 Siehe Resolution S-21/2, Anlage.
4 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994
(Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
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sundheitsdiensten, namentlich im Zusammenhang mit umwelt- und berufsbe-
dingten Gesundheitsrisiken, wirken sich auf die Frauen in den Entwicklungs-
ländern wie in den entwickelten Ländern aus. Armut und ein niedriger Ent-
wicklungsstand schränken nach wie vor die Fähigkeit vieler Entwicklungslän-
der ein, eine hochwertige Gesundheitsversorgung bereitzustellen beziehungs-
weise auszuweiten. Die insbesondere in den Entwicklungsländern herrschende
Knappheit an Finanzmitteln und menschlichen Ressourcen sowie in einigen
Fällen die Neugliederung des Gesundheitssektors und/oder der zunehmende
Trend zur Privatisierung von Gesundheitsversorgungssystemen hat zu minder-
wertigen, eingeschränkten und ungenügenden Gesundheitsdiensten geführt und
bewirkt, dass der Gesundheit der schwächsten Gruppen von Frauen weniger
Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. Hindernisse wie ungleiche Machtver-
hältnisse zwischen Frauen und Männern, die es Frauen oftmals unmöglich ma-
chen, auf sicheren und verantwortlichen sexuellen Praktiken zu bestehen, so-
wie fehlende Kommunikation und mangelndes Verständnis zwischen Männern
und Frauen, unter anderem hinsichtlich der gesundheitlichen Bedürfnisse von
Frauen, gefährden die Gesundheit der Frauen, indem sie insbesondere ihre An-
fälligkeit für sexuell übertragene Infektionen, namentlich HIV/Aids, erhöhen
und den Zugang der Frauen zu gesundheitlicher Versorgung und Aufklärung,
insbesondere im Zusammenhang mit der Verhütung, einschränken. Jugendli-
che, insbesondere junge Frauen, haben nach wie vor keinen Zugang zu Infor-
mationen über sexuelle und reproduktive Gesundheit sowie zu entsprechender
Aufklärung und entsprechenden Diensten. Frauen, die Gesundheitsversorgung
erhalten, werden häufig weder mit Respekt behandelt noch wird ihre Privat-
sphäre geachtet und Vertraulichkeit gewahrt, noch werden sie immer umfas-
send über die verfügbaren Alternativen und Dienstleistungen informiert. In ei-
nigen Fällen beachten die Gesundheitsdienste und das Gesundheitspersonal
noch immer nicht die Menschenrechte, befolgen nicht die ethischen, berufs-
ständischen und geschlechtsspezifischen Normen bei der Erbringung von Ge-
sundheitsdiensten für Frauen und gewährleisten auch nicht, dass eine verant-
wortliche, freiwillige Zustimmung nach vorheriger Aufklärung erfolgt. Nach
wie vor fehlen Informationen über die Verfügbarkeit von und den Zugang zu
geeigneten, erschwinglichen und hochwertigen gesundheitlichen Grundversor-
gungsleistungen, so auch auf dem Gebiet der sexuellen und der reproduktiven
Gesundheit, wird der Betreuung von Müttern sowie geburtshilflichen Notfällen
nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt und fehlt es an Vorsorge, Reihen-
untersuchungen und Behandlungen für Brust-, Gebärmutterhals- und Eier-
stockkrebs sowie für Osteoporose. Die Erprobung und Entwicklung von Ver-
hütungsmitteln für Männer ist nach wie vor unzureichend. In manchen Län-
dern wurden zwar Maßnahmen ergriffen, doch die in Ziffer 106 Buchstaben j
und k der Aktionsplattform aufgeführten Maßnahmen betreffend die gesund-
heitlichen Folgen gefährlicher Schwangerschaftsabbrüche beziehungsweise die
Notwendigkeit, den Rückgriff auf Schwangerschaftsabbrüche zu verringern,
sind nicht vollständig umgesetzt worden. Die zunehmende Häufigkeit des Ta-
bakgebrauchs bei Frauen, insbesondere jungen Frauen, hat zu einem Ansteigen
ihres Krebsrisikos und der Gefährdung durch andere schwere Erkrankungen
geführt, neben den geschlechtsspezifischen Risiken auf Grund des Tabak-
genusses und des Passivrauchens.
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D. Gewalt gegen Frauen

13. Das bisher Erreichte: Es wird weithin anerkannt, dass Gewalt gegen
Frauen und Mädchen, gleichviel ob sie im öffentlichen oder privaten Bereich
stattfindet, eine Menschenrechtsfrage ist. Es wird anerkannt, dass Gewalt ge-
gen Frauen, die vom Staat oder seinen Vertretern begangen oder geduldet wird,
eine Verletzung der Menschenrechte darstellt. Ebenso wird anerkannt, dass die
Staaten verpflichtet sind, die nötige Sorgfalt walten zu lassen, um Gewalthand-
lungen zu verhüten, zu untersuchen und zu bestrafen, gleichviel ob diese vom
Staat oder von Privatpersonen begangen werden, und den Opfern Schutz zu
gewähren. Es herrscht eine größere Sensibilisierung und Entschlossenheit, Ge-
walt gegen Frauen und Mädchen, einschließlich häuslicher Gewalt, die den
Genuss ihrer Menschenrechte und Grundfreiheiten angreift, beeinträchtigt oder
zunichte macht, unter anderem durch bessere Rechtsvorschriften, Politiken und
Programme zu verhindern und zu bekämpfen. Regierungen haben politische
Reformen eingeleitet und entsprechende Mechanismen geschaffen, wie ressort-
übergreifende Ausschüsse, Richtlinien und Protokolle sowie einzelstaatliche,
multidisziplinäre und koordinierte Programme, um die Gewalt zu bekämpfen.
Einige Regierungen haben darüber hinaus Gesetze zum Schutz von Frauen und
Mädchen vor allen Formen der Gewalt sowie Gesetze zur strafrechtlichen Ver-
folgung der Täter erlassen oder reformiert. Auf allen Ebenen wird in zuneh-
mendem Maße erkannt, dass jede Form der Gewalt gegen Frauen ihre Gesund-
heit ernsthaft beeinträchtigt. Den Anbietern von Gesundheitsdiensten wird bei
der Auseinandersetzung mit dieser Frage eine bedeutsame Rolle beigemessen.
Bei der Bereitstellung von Diensten für missbrauchte Frauen und Kinder, dar-
unter rechtliche Dienste, Zufluchtsorte, besondere Gesundheitsdienste und Be-
ratung, Hotlines sowie speziell geschulte Polizeieinheiten, sind einige Fort-
schritte erzielt worden. Fortbildungsmaßnahmen für Polizeipersonal, Richter,
Anbieter von Gesundheitsdiensten und Sozialarbeiter werden gefördert. Auf-
klärungsmaterialien für Frauen sowie Kampagnen zur Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit wurden erarbeitet und Forschungsarbeiten über die Wurzeln der
Gewalt angestellt. In zunehmendem Maße werden Forschungsarbeiten und
spezielle Studien zu den Geschlechterrollen, insbesondere zur Rolle von
Männern und Jungen, und zu allen Formen der Gewalt gegen Frauen sowie zur
Situation von Kindern, die in gewalttätigen Familien aufwachsen, und zu den
damit verbundenen Auswirkungen durchgeführt. Staatliche und nichtstaatliche
Organisationen haben erfolgreich zusammengearbeitet, um Gewalt gegen
Frauen zu verhindern. Die aktive Unterstützung durch die Zivilgesellschaft,
insbesondere durch Frauenorganisationen und nichtstaatliche Organisationen,
spielte eine wichtige Rolle unter anderem bei der Förderung von Sensibi-
lisierungskampagnen und bei der Bereitstellung von Unterstützungsdiensten
für weibliche Gewaltopfer. Anstrengungen zur Beseitigung schädlicher tradi-
tioneller Praktiken, namentlich der Verstümmelung der weiblichen Ge-
schlechtsorgane, die eine Form der Gewalt gegen Frauen darstellt, fanden
nationale, regionale und internationale politische Unterstützung. Viele Regie-
rungen haben Aufklärungs- und Beratungsprogramme eingeleitet und Rechts-
vorschriften erlassen, die solche Praktiken kriminalisieren. Eine weitere
Unterstützungsmaßnahme war die Ernennung einer Sonderbotschafterin des
Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen für die Abschaffung der Genital-
verstümmelung an Frauen.
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14. Noch bestehende Hindernisse: Frauen werden auch weiterhin Opfer un-
terschiedlicher Formen der Gewalt. Die Bemühungen um die Beseitigung der
Gewalt gegen Frauen und Mädchen werden durch das unzureichende Verständ-
nis der Wurzeln aller Formen dieser Gewalt behindert. Es fehlen umfassende
Programme zur Befassung mit den Tätern, darunter gegebenenfalls auch Pro-
gramme, die sie befähigen würden, Probleme ohne den Rückgriff auf Gewalt
zu lösen. Unzureichende Daten über Gewalt erschweren darüber hinaus fun-
dierte politische Entscheidungen und Analysen. Diskriminierende soziokultu-
relle Einstellungen und wirtschaftliche Ungleichheit zementieren die unter-
geordnete Stellung der Frau in der Gesellschaft. Dadurch werden Frauen und
Mädchen anfällig für viele Formen der Gewalt, wie körperliche, sexuelle und
psychische Gewalt in der Familie, namentlich auch Misshandlung, sexueller
Missbrauch von Mädchen im Haushalt, Gewalt im Zusammenhang mit der
Mitgift, Vergewaltigung in der Ehe, Genitalverstümmelung und andere für die
Frauen schädliche traditionelle Praktiken, Gewalt außerhalb der Ehe und
Gewalt im Zusammenhang mit Ausbeutung. In vielen Ländern ist ein
koordiniertes, disziplinenübergreifendes Vorgehen gegen Gewalt, das das
Gesundheitssystem, die Arbeitswelt, die Medien, das Bildungs- und das
Justizsystem umfasst, nach wie vor nur in Ansätzen vorhanden. Häusliche
Gewalt, namentlich sexuelle Gewalt in der Ehe, wird in einigen Ländern
immer noch als Privatsache behandelt. Das Bewusstsein für die Folgen
häuslicher Gewalt, für die Möglichkeiten, sie zu verhindern, sowie für die
Rechte der Opfer ist nach wie vor nicht genügend ausgeprägt. Obschon sich
Verbesserungen feststellen lassen, sind die rechtlichen und gesetzgeberischen
Maßnahmen, insbesondere auf dem Gebiet der Strafrechtspflege, zur Beseiti-
gung der verschiedenen Formen der Gewalt gegen Frauen und Kinder, nament-
lich der häuslichen Gewalt und der Kinderpornografie, in vielen Ländern nach
wie vor zu schwach. Auch die Präventionsstrategien sind nach wie vor frag-
mentarisch und lediglich reaktiv, und entsprechende Programme fehlen. Dar-
über hinaus zeigte sich, dass in einigen Ländern durch die Nutzung neuer In-
formations- und Kommunikationstechniken für den Frauen- und Kinderhandel
und für die Zwecke aller Formen der wirtschaftlichen und sexuellen Ausbeu-
tung neue Probleme entstanden sind.

E. Frauen und bewaffnete Konflikte

15. Das bisher Erreichte: Es wird auf breiterer Ebene erkannt, dass bewaff-
nete Konflikte unterschiedliche destruktive Auswirkungen auf Frauen und
Männer haben und dass ein geschlechtsspezifischer Ansatz bei der Anwendung
der internationalen Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts wichtig
ist. Auf einzelstaatlicher wie auf internationaler Ebene wurden Schritte unter-
nommen, um gegen Übergriffe gegen Frauen vorzugehen; so wurde verstärkte
Aufmerksamkeit darauf verwandt, der Straflosigkeit bei Verbrechen gegen
Frauen in Situationen bewaffneter Konflikte ein Ende zu setzen. Die Inter-
nationalen Gerichte für das ehemalige Jugoslawien5 beziehungsweise für

                                                     
5 Internationales Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen
Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht.
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Ruanda6 leisten mit ihrer Tätigkeit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung
der Gewalt gegen Frauen im Kontext bewaffneter Konflikte. Von historischer
Bedeutung ist auch die Verabschiedung des Römischen Statuts des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs7, das Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei,
Zwangsprostitution, erzwungene Schwangerschaft, Zwangssterilisation und
andere Formen sexueller Gewalt, wenn sie im Kontext bewaffneter Konflikte
begangen werden, zu Kriegsverbrechen und unter genau bezeichneten Umstän-
den auch zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit erklärt. Der Beitrag der
Frauen auf den Gebieten der Friedenskonsolidierung, der Friedensschaffung
und der Beilegung von Konflikten wird in zunehmendem Maße anerkannt.
Eine Erziehung und Ausbildung zu gewaltfreier Konfliktlösung wurde einge-
führt. Bei der Verbreitung und Umsetzung der Richtlinien zum Schutz von
weiblichen Flüchtlingen und bei der Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen
vertriebener Frauen wurden Fortschritte erzielt. Einige Länder haben eine Ver-
folgung auf Grund der Geschlechtszugehörigkeit als Grundlage für die Gewäh-
rung des Flüchtlingsstatus anerkannt. Regierungen, die internationale Gemein-
schaft und internationale Organisationen, insbesondere die Vereinten Nationen,
erkennen an, dass Frauen und Männer humanitäre Notsituationen unterschied-
lich erleben und dass es einer ganzheitlicheren Unterstützung für weibliche
Flüchtlinge und Vertriebene bedarf, namentlich derjenigen, die unter Miss-
brauch jeglicher Art zu leiden hatten, darunter geschlechtsspezifischem Miss-
brauch, um sicherzustellen, dass sie gleichen Zugang zu ausreichender und an-
gemessener Ernährung, sauberem Wasser, sicherer Abwasserentsorgung, Ob-
dach, Bildung sowie Sozial- und Gesundheitsdiensten einschließlich der Ver-
sorgung auf dem Gebiet der reproduktiven Gesundheit und der Geburtshilfe er-
halten. Es wird verstärkt anerkannt, dass bei der Planung, Gestaltung und Er-
bringung humanitärer Hilfe die Geschlechterperspektive einbezogen werden
muss und ausreichende Ressourcen zur Verfügung zu stellen sind. Die huma-
nitären Hilfsorganisationen und die Zivilgesellschaft, namentlich die nicht-
staatlichen Organisationen, haben bei der Gewährung humanitärer Hilfe sowie
gegebenenfalls bei der Gestaltung und Durchführung von Programmen zur Be-
friedigung der Bedürfnisse von Frauen und Mädchen, insbesondere Flüchtlin-
gen und Vertriebenen in humanitären Notlagen sowie in Konflikt- und Kon-
fliktfolgesituationen eine zunehmend wichtige Rolle gespielt.

16. Noch bestehende Hindernisse: Zwischen Frieden, der Gleichstellung von
Frauen und Männern und der Entwicklung besteht ein unauflöslicher Zusam-
menhang. Bewaffnete und andere Konflikte, Angriffskriege, ausländische Be-
setzung, Kolonial- oder Fremdherrschaft und Terrorismus schaffen auch wei-
terhin schwerwiegende Hindernisse für die Förderung der Frau. Die in bewaff-
neten Konflikten auftretenden gezielten Angriffe gegen Zivilpersonen, na-
mentlich Frauen und Kinder, die Vertreibung von Menschen und die Rekrutie-
rung von Kindersoldaten unter Verstoß gegen nationale oder internationale

                                                     
6 Internationales Strafgericht zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord und andere schwere Verstöße gegen
das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994
verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet
von Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwortlich sind.
7 A/CONF.183/9.
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Rechtsvorschriften durch staatliche und/oder nichtstaatliche Akteure hatten be-
sonders nachteilige Folgen für die Gleichstellung der Geschlechter und die
Menschenrechte der Frau. Durch bewaffnete Konflikte entsteht beziehungs-
weise vergrößert sich die hohe Zahl der Haushalte mit weiblichem Haushalts-
vorstand, die häufig in Armut leben. Die auf allen Ebenen bestehende Unter-
repräsentation von Frauen in Entscheidungspositionen, beispielsweise als Son-
derbotschafterinnen oder Sonderbeauftragte des Generalsekretärs bei der Frie-
denssicherung, der Friedenskonsolidierung, der Aussöhnung und dem Wieder-
aufbau in der Konfliktfolgezeit, sowie das fehlende Bewusstsein für Ge-
schlechteraspekte auf diesen Gebieten stellen ein ernstzunehmendes Hindernis
dar. Bisher werden weder ausreichende Ressourcen für die Befriedigung der
Bedürfnisse der steigenden Zahl von Flüchtlingen, zumeist Frauen und Kinder,
bereitgestellt, insbesondere für Entwicklungsländer, die große Mengen von
Flüchtlingen aufnehmen, noch werden diese Ressourcen in ausgewogener
Weise verteilt; die internationale Hilfe hat mit der wachsenden Zahl der
Flüchtlinge nicht Schritt gehalten. Die zunehmende Zahl der Binnen-
vertriebenen, zumeist Frauen und Kinder, und die Befriedigung ihrer Bedürf-
nisse bedeuten nach wie vor eine doppelte Belastung für die betroffenen Län-
der und ihre Finanzen. Die unzureichende Ausbildung des Personals, das sich
mit den Bedürfnissen von Frauen in Situationen bewaffneter Konflikte oder als
Flüchtlinge befasst, namentlich der Mangel an konkreten Programmen für die
Heilung der Frauen von Traumata und für die Vermittlung von Qualifika-
tionen, stellt weiterhin ein Problem dar.

17. Überhöhte Militärausgaben, einschließlich der weltweiten Militärausga-
ben, der Waffenhandel sowie Investitionen in die Rüstungsindustrie unter Be-
rücksichtigung nationaler Sicherheitserfordernisse entziehen der sozialen und
wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere für die Förderung der Frau, Mittel,
die möglicherweise in sie eingeflossen wären. In mehreren Ländern hatten
Wirtschaftssanktionen soziale und humanitäre Auswirkungen auf die Zivil-
bevölkerung, insbesondere auf Frauen und Kinder.

18. In einigen Ländern wird die Förderung der Frau durch einseitige Maß-
nahmen beeinträchtigt, die weder mit dem Völkerrecht noch mit der Charta der
Vereinten Nationen im Einklang stehen und die Hindernisse für die Handelsbe-
ziehungen zwischen Staaten schaffen, die volle Verwirklichung der sozialen
und wirtschaftlichen Entwicklung behindern und dem Wohlergehen der Be-
völkerung in den betroffenen Ländern entgegenstehen, mit besonders schweren
Folgen für Frauen und Kinder.

19. In Situationen bewaffneter Konflikte finden fortwährend Verletzungen
der Menschenrechte der Frauen statt, die gegen die Grundprinzipien der inter-
nationalen Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts verstoßen. Ge-
walt jeder Form gegen Frauen hat zugenommen, darunter sexuelle Sklaverei,
Vergewaltigung, systematische Vergewaltigung, sexueller Missbrauch und er-
zwungene Schwangerschaften in Situationen bewaffneter Konflikte. Die Ver-
treibung, die durch den Verlust von Heim und Eigentum, durch Armut, Zerfall
der Familien und Trennung von Familienangehörigen sowie andere Folgen be-
waffneter Konflikte noch verschlimmert wird, wirkt sich besonders nachteilig
auf die Bevölkerung, vor allem auf Frauen und Kinder, aus. Darüber hinaus
werden Mädchen entführt oder unter Verstoß gegen das Völkerrecht in Situa-
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tionen bewaffneter Konflikte rekrutiert, unter anderem als Kombattantinnen,
Sexsklavinnen oder für Hausarbeiten.

F. Die Frau in der Wirtschaft

20. Das bisher Erreichte: Frauen nehmen verstärkt am Arbeitsmarkt teil und
gewinnen dadurch an wirtschaftlicher Eigenständigkeit. Einige Regierungen
haben eine Reihe von Maßnahmen in Bezug auf die wirtschaftlichen und so-
zialen Rechte der Frauen, ihren gleichen Zugang zu wirtschaftlichen Ressour-
cen und ihre gleiche Verfügungsgewalt darüber sowie die Gleichstellung am
Arbeitsplatz ergriffen. Weitere Maßnahmen umfassen die Ratifikation der
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation sowie den Erlass oder
die Stärkung von Rechtsvorschriften, um sie mit den Übereinkommen in Ein-
klang zu bringen. Das Bewusstsein für die Notwendigkeit, berufliche und fa-
miliäre Verpflichtungen miteinander zu vereinbaren, sowie für den positiven
Effekt von Maßnahmen wie Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub und Eltern-
urlaub sowie von Kinder- und Familienbetreuungsdiensten und -leistungen ist
gestiegen. Einige Regierungen haben Regelungen getroffen, um gegen Dis-
kriminierung und Missbrauch am Arbeitsplatz vorzugehen und gesund-
heitsschädliche Arbeitsbedingungen zu verhindern, und haben Finanzierungs-
mechanismen zur Förderung der Rolle der Frau auf dem Gebiet der unterneh-
merischen Initiative und der Bildung und Ausbildung eingerichtet, namentlich
in Bezug auf wissenschaftliche und technische Kompetenzen und die Entschei-
dungsfindung. Darüber hinaus wurden Forschungsarbeiten zu den Hindernis-
sen für die Ausstattung der Frauen mit wirtschaftlicher Macht durchgeführt,
darunter auch zu dem Verhältnis zwischen entgeltlicher und unentgeltlicher
Arbeit, und es werden Instrumente zur Erleichterung dieser Untersuchungen
entwickelt.

21. Noch bestehende Hindernisse: Die Wichtigkeit der Geschlechterperspek-
tive bei der Formulierung der makroökonomischen Politik wird nach wie vor
nicht weithin erkannt. Viele Frauen arbeiten noch immer als Selbstversorgerin-
nen in den ländlichen Gebieten und im informellen Sektor oder sie arbeiten im
Dienstleistungssektor für Niedriglöhne und ohne nennenswerte Arbeitsplatz-
und soziale Sicherheit. Viele Frauen, die über vergleichbare Kenntnisse und
Erfahrungen wie Männer verfügen, sind mit einem geschlechtsspezifischen
Lohngefälle konfrontiert und liegen im formellen Sektor beim Einkommen wie
bei den Aufstiegschancen hinter den Männern zurück. Eine für Frauen und
Männer gleiche Bezahlung für gleiche oder gleichwertige Arbeit wurde bisher
noch nicht vollständig verwirklicht. Nach wie vor gibt es Diskriminierung auf
Grund des Geschlechts bei der Einstellung und Beförderung sowie im Zusam-
menhang mit Schwangerschaft, beispielsweise durch Schwangerschaftstests,
und auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz findet nach wie vor statt. In ei-
nigen Ländern sind die vollen und gleichen Rechte der Frau auf Eigentum an
Grund und Boden und anderen Vermögenswerten, auch im Wege des Erb-
rechts, bisher nicht im innerstaatlichen Recht anerkannt. Ein Vorankommen in
akademischen Berufen ist für Frauen in den meisten Fällen noch schwieriger,
da Strukturen und Maßnahmen fehlen, die Mutterschaft und Familienpflichten
berücksichtigen. In manchen Fällen führte die Fortschreibung von Rollen-
klischees dazu, dass Vätern am Arbeitsplatz ein geringerer Status eingeräumt
wird und dass Männer nicht genügend ermutigt werden, berufliche und
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familiäre Verpflichtungen miteinander zu vereinbaren. Diese Schwierigkeiten
werden durch das Fehlen familienfreundlicher Politiken bei der Organisation
der Arbeit noch verschärft. Rechtsvorschriften werden nach wie vor nicht
wirksam umgesetzt, und die praktischen Unterstützungssysteme sind auch wei-
terhin ineffektiv. Die Verbindung von entgeltlicher Arbeit und von Betreuungs-
aufgaben innerhalb der Familien, Haushalte und Gemeinwesen bürdet Frauen
noch immer eine unverhältnismäßig hohe Last auf, da Männer die Aufgaben
und die Verantwortung nicht in ausreichendem Maße teilen. Darüber hinaus
verrichten nach wie vor die Frauen den Großteil der unentgeltlichen Arbeiten.

G. Frauen in Macht- und Entscheidungspositionen

22. Das bisher Erreichte: Die gesellschaftliche Bedeutung der vollen Teil-
habe der Frauen an der Entscheidungsfindung und an der Macht auf allen Ebe-
nen und in allen Foren, namentlich im zwischenstaatlichen, staatlichen und
nichtstaatlichen Sektor, wird in zunehmenden Maße anerkannt. In einigen Län-
dern konnten Frauen in diesen Einflussbereichen auch höhere Positionen errei-
chen. Immer mehr Länder wenden Frauenförderungspolitiken an, in einigen
Fällen Quotensysteme oder freiwillige Vereinbarungen, sowie messbare Ziele
und Zielwerte, haben Schulungsprogramme für weibliche Führungskräfte ein-
gerichtet und Maßnahmen ergriffen, um Frauen wie auch Männern die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Einzelstaatliche Einrichtun-
gen und Mechanismen für die Frauenförderung sowie nationale und internatio-
nale Netzwerke von Politikerinnen, Parlamentarierinnen, Aktivistinnen und
weiblichen Fach- und Führungskräften unterschiedlicher Berufsgruppen wur-
den eingerichtet beziehungsweise aufgewertet und gestärkt.

23. Noch bestehende Hindernisse: Obwohl die Notwendigkeit einer ausge-
wogenen Vertretung der Geschlechter in den Entscheidungsorganen auf allen
Ebenen allgemein anerkannt wird, besteht doch nach wie vor eine Kluft zwi-
schen gesetzlicher und tatsächlicher Gleichstellung. Trotz erheblicher Verbes-
serungen bei der gesetzlichen Gleichstellung von Frauen und Männern hat sich
die tatsächliche Teilhabe von Frauen auf den höchsten Ebenen der nationalen
wie der internationalen Entscheidungsfindung seit der Vierten Weltfrauen-
konferenz im Jahr 1995 nicht wesentlich verändert, und die krasse Unterreprä-
sentierung von Frauen in den Entscheidungsorganen aller Bereiche, darunter
namentlich Politik, Konfliktverhütungs- und -beilegungsmechanismen, Wirt-
schaft, Umwelt und Medien, behindert die Integration einer Gleichstellungs-
perspektive in diese kritischen Einflussbereiche. Frauen sind in der Legislative
sowie auf Ministerebene und unmittelbar darunter nach wie vor ebenso unter-
repräsentiert wie in den höchsten Ebenen der Unternehmen sowie anderer so-
zialer und wirtschaftlicher Institutionen. Die traditionellen Geschlechterrollen
schränken Frauen in ihren Wahlmöglichkeiten hinsichtlich Bildung und Kar-
riere ein und zwingen sie, die Last der Verantwortung für den Haushalt zu
übernehmen. Initiativen und Programme zur Förderung der vermehrten Teil-
habe von Frauen an den Entscheidungsprozessen wurden durch Mängel in den
folgenden Bereichen behindert: bei den menschlichen Ressourcen und den
Finanzmitteln für Ausbildung und die Förderung von Karrieren in der Politik;
bei gleichstellungsbewussten Einstellungen gegenüber Frauen in der Gesell-
schaft; zum Teil auch beim Bewusstsein der Frauen, sich in der Entschei-
dungsfindung zu engagieren; bei der Rechenschaftspflicht gewählter Amts-
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träger und politischer Parteien für die Förderung der Gleichstellung der
Geschlechter und der Teilhabe der Frauen am öffentlichen Leben; beim
gesellschaftlichen Bewusstsein für die Wichtigkeit der ausgewogenen Teilhabe
von Frauen und Männern an Entscheidungsprozessen; bei der Bereitschaft der
Männer, die Macht zu teilen; beim Dialog und bei der Zusammenarbeit mit
nichtstaatlichen Frauenorganisationen sowie bei organisatorischen und
politischen Strukturen, die es allen Frauen ermöglichen, an allen Bereichen der
politischen Entscheidungsfindung teilzuhaben.

H. Institutionelle Mechanismen zur Förderung der Frau

24. Das bisher Erreichte: Es wurden nationale Mechanismen eingerichtet be-
ziehungsweise gestärkt und als die institutionelle Grundlage anerkannt, die als
Katalysator für die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, die Integra-
tion einer Gleichstellungsperspektive in alle Politikbereiche und die Überwa-
chung der Umsetzung der Aktionsplattform und in vielen Fällen auch des
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau8

fungiert. In zahlreichen Ländern wurden Fortschritte hinsichtlich der Sichtbar-
keit, der Stellung, der Reichweite und der Koordinierung der Tätigkeiten die-
ser Mechanismen erzielt. Die Integration einer Gleichstellungsperspektive in
alle Politikbereiche wurde auf breiter Ebene als Strategie anerkannt, um die
Wirkung von Gleichstellungspolitiken zu erhöhen. Ziel dieser Strategie ist es,
die Gleichstellungsperspektive in alle Rechtsvorschriften, Politiken, Pro-
gramme und Projekte zu integrieren. Die genannten Mechanismen haben trotz
ihrer begrenzten Finanzausstattung einen bedeutenden Beitrag zur Entwick-
lung der menschlichen Ressourcen auf dem Gebiet der Geschlechterforschung
geleistet und außerdem zu den verstärkten Anstrengungen zur Generierung und
Verbreitung von nach Geschlecht und Alter aufgeschlüsselten Daten sowie zu
gleichstellungsorientierten Forschungs- und Dokumentationsarbeiten beigetra-
gen. Innerhalb des Systems der Vereinten Nationen wurden bei der Integration
der Geschlechterperspektive beträchtliche Fortschritte erzielt, namentlich
durch die Entwicklung von Instrumenten und die Einsetzung von Gleichstel-
lungsbeauftragten.

25. Noch bestehende Hindernisse: In einer Reihe von Ländern sind die unzu-
reichenden finanziellen und menschlichen Ressourcen sowie der fehlende poli-
tische Wille und Einsatz die Haupthindernisse, die sich den nationalen Mecha-
nismen entgegenstellen. Weitere Faktoren, die sich erschwerend auswirken,
sind das unzureichende Verständnis des Konzepts der Gleichstellung und der
Integration einer Gleichstellungsperspektive in alle Politikbereiche seitens der
staatlichen Strukturen sowie die vorherrschenden Rollenklischees, diskriminie-
rende Einstellungen, konkurrierende Regierungsprioritäten und in einigen Län-
dern unklare Mandate, die Randstellung innerhalb der staatlichen Strukturen,
das Fehlen von nach Geschlecht und Alter aufgeschlüsselten Daten in vielen
Bereichen und die mangelhafte Anwendung der Methoden zur Bewertung von
Fortschritten, ferner schwache Autorität und unzureichende Verbindungen zur
Zivilgesellschaft. Die Tätigkeit der nationalen Mechanismen wurde darüber

                                                     
8 Resolution 34/180, Anlage.
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hinaus auch durch Struktur- und Kommunikationsprobleme innerhalb von und
zwischen Regierungsstellen behindert.

I. Menschenrechte der Frauen

26. Das bisher Erreichte: Rechtliche Reformen wurden durchgeführt, um alle
Formen der Diskriminierung zu verbieten, und diskriminierende Bestimmun-
gen im Zivil-, Straf- und Personenstandsrecht betreffend Ehe und Familien-
beziehungen, alle Arten der Gewalt, die Besitz- und Eigentumsrechte, die po-
litischen Rechte sowie die Arbeits- und Beschäftigungsrechte von Frauen wur-
den beseitigt. Es wurden Maßnahmen ergriffen, um durch die Schaffung eines
förderlichen Umfelds die Verwirklichung des tatsächlichen Genusses der Men-
schenrechte durch die Frauen zu erreichen, unter anderem durch politische
Maßnahmen, die Verbesserung der Rechtsdurchsetzungs- und -überwachungs-
mechanismen und die Durchführung von Kampagnen auf allen Ebenen zur
Vermittlung rechtlicher Grundkenntnisse und zur Sensibilisierung. 165 Länder
haben das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung
der Frau8 bisher ratifiziert beziehungsweise sind ihm beigetreten, und der
Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau hat seine
vollinhaltliche Umsetzung gefördert. Die Generalversammlung verabschiedete
auf ihrer 54. Tagung das Fakultativprotokoll zu dem Übereinkommen9, das es
Frauen, die behaupten, Opfer einer Verletzung eines in dem Übereinkommen
verankerten Rechts durch einen Staat geworden zu sein, gestattet, dem Aus-
schuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau ihre Beschwerde vor-
zulegen; nichtstaatliche Organisationen haben hier einen Beitrag geleistet, in-
dem sie die Öffentlichkeit sensibilisierten und zur Unterstützung der Annahme
des Fakultativprotokolls aufriefen. Nichtstaatliche Frauenorganisationen haben
ebenfalls dazu beigetragen, das Bewusstsein dafür zu erhöhen, dass Frauen-
rechte Menschenrechte sind. Sie mobilisierten darüber hinaus Unterstützung
für die Einbeziehung einer geschlechtsspezifischen Perspektive bei der Ausar-
beitung des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs7. Auch
bei der Integration der Menschenrechte der Frauen und einer Gleichstellungs-
perspektive im System der Vereinten Nationen, namentlich in die Tätigkeit des
Amtes des Hohen Kommissars für Menschenrechte und der Menschenrechts-
kommission, wurden Fortschritte erzielt.

27. Noch bestehende Hindernisse: Diskriminierung auf Grund des Ge-
schlechts sowie alle anderen Formen der Diskriminierung, insbesondere Ras-
sismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz, bedrohen nach wie vor die Inanspruchnahme der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten durch die Frauen. In Situationen bewaffneter
Konflikte und ausländischer Besetzung wurden die Menschenrechte der Frauen
umfassend verletzt. Eine Reihe von Staaten ratifizierte zwar das Übereinkom-
men zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau8, doch wurde
das Ziel der universellen Ratifikation bis zum Jahr 2000 nicht erreicht, und es
gibt noch immer eine große Zahl von Vorbehalten zu dem Übereinkommen.
Der Gedanke der Gleichstellung wird zwar in zunehmendem Maße akzeptiert,
doch haben viele Länder die Bestimmungen des Übereinkommens noch nicht
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vollinhaltlich umgesetzt. Diskriminierende Rechtsvorschriften, schädliche tra-
ditionelle Praktiken und Bräuche sowie die negative Stereotypisierung von
Frauen und Männern halten sich hartnäckig. Die volle Integration einer
Gleichstellungsperspektive in das Familien-, Zivil-, Straf-, Arbeits- und Han-
delsrecht beziehungsweise in die entsprechenden Verwaltungsregeln und
-vorschriften hat noch nicht stattgefunden. Lücken in den Gesetzen und sonsti-
gen Vorschriften sowie eine mangelnde Umsetzung und Durchsetzung der Ge-
setze und Vorschriften schreiben die Ungleichheit und Diskriminierung de jure
und de facto fort, und in einigen wenigen Fällen wurden neue Gesetze erlas-
sen, die Frauen diskriminieren. In vielen Ländern bleibt Frauen der Zugang
zum Recht weitgehend verschlossen, bedingt durch Analphabetentum, Mangel
an grundlegenden Rechtskenntnissen, fehlende Informationen und Ressourcen,
Insensibilität und geschlechtsspezifische Voreingenommenheit sowie ein feh-
lendes Bewusstsein für die Menschenrechte von Frauen seitens der Polizei-
beamten und Richter, die oftmals die Menschenrechte der Frauen sowie die
Würde und den Wert der menschlichen Person missachten. Die reproduktiven
Rechte von Frauen und Mädchen werden nicht ausreichend anerkannt, und es
bestehen Hindernisse für die volle Verwirklichung dieser Rechte, zu denen be-
stimmte, in Ziffer 95 der Aktionsplattform von Beijing definierte Menschen-
rechte gehören. Manche Frauen werden an der Ausübung ihrer Menschen-
rechte noch durch andere Barrieren gehindert, und zwar auf Grund von Fakto-
ren wie Rasse, Sprache, Volksgruppenzugehörigkeit, Kultur, Religion, Be-
hinderung, ihrer sozioökonomischen Gesellschaftsschicht, ihrer Zugehörigkeit
zur autochthonen Bevölkerung oder weil sie Migrantinnen, einschließlich
Wanderarbeitnehmerinnen, Vertriebene oder Flüchtlinge sind.

J. Frauen und die Medien

28. Das bisher Erreichte: Die Einrichtung lokaler, nationaler und inter-
nationaler Frauennetzwerke im Medienbereich hat einen Beitrag zur weltwei-
ten Verbreitung von Informationen, zum Meinungsaustausch und zur Unter-
stützung für im Medienbereich tätige Frauengruppen geleistet. Die Entwick-
lung der Informations- und Kommunikationstechnik, insbesondere des Inter-
net, hat bessere Chancen für eine Kommunikation zu Gunsten der Ermächti-
gung von Frauen und Mädchen eröffnet, wodurch eine steigende Zahl von
Frauen in die Lage versetzt wurden, zum Wissensaustausch, zur Bildung von
Netzwerken und zum elektronischen Geschäftsverkehr beizutragen. Die Zahl
der Frauenorganisationen und -programme in den Medien hat zugenommen,
wodurch das Ziel der verstärkten Teilhabe von Frauen und der Förderung ihrer
positiven Darstellung in den Medien vorangebracht wurde. Die Aufstellung
beruflicher Verhaltensrichtlinien und freiwilliger Verhaltenskodexe, die eine
faire Darstellung der Geschlechter und den Gebrauch nichtsexistischer Sprache
in den Medienprogrammen unterstützen, hat zu Fortschritten bei der Bekämp-
fung der negativen Darstellung von Frauen geführt.

29. Noch bestehende Hindernisse: Die negative, gewalttätige und/oder herab-
würdigende Darstellung von Frauen, namentlich Pornografie und klischeehafte
Darstellungen, haben in unterschiedlicher Form zugenommen, wobei teilweise
neue Kommunikationstechnologien benutzt wurden, und in den Medien
herrscht weiter Voreingenommenheit gegenüber Frauen. Armut, mangelnder
Zugang und fehlende Chancen, Analphabetentum, nicht vorhandene Compu-
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terkenntnisse sowie Sprachbarrieren hindern manche Frauen an der Nutzung
der Informations- und Kommunikationstechnik, einschließlich des Internet.
Der Aufbau einer Internet-Infrastruktur und der Zugang zu dieser ist vor allem
in den Entwicklungsländern und insbesondere für Frauen begrenzt.

K. Frauen und Umwelt

30. Das bisher Erreichte: In verschiedene einzelstaatliche Umweltpolitiken
und -programme wurden Gleichstellungsperspektiven einbezogen. In der Er-
kenntnis des Zusammenhangs zwischen Gleichstellung, Armutsbekämpfung,
nachhaltiger Entwicklung und Umweltschutz haben Regierungen einkommen-
schaffende Tätigkeiten für Frauen sowie Ausbildung in der Bewirtschaftung
natürlicher Ressourcen und im Umweltschutz in ihre Entwicklungsstrategien
aufgenommen. Es wurden Projekte zur Bewahrung und Nutzung des tradi-
tionellen ökologischen Wissens von Frauen, namentlich autochthoner Frauen,
bei der Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen und der Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt eingeleitet.

31. Noch bestehende Hindernisse: Nach wie vor finden die Umweltgefahren,
denen Frauen ausgesetzt sind, aber auch die Vorteile, die die Gleichstellung
der Geschlechter für die Förderung des Umweltschutzes mit sich bringt, nicht
genügend öffentliche Aufmerksamkeit. Der beschränkte Zugang von Frauen,
vor allem in den Entwicklungsländern, zu technischen Qualifikationen, Res-
sourcen und Informationen, der unter anderem auf die Ungleichstellung von
Männern und Frauen zurückzuführen ist, hat die effektive Mitwirkung von
Frauen an Entscheidungsprozessen im Hinblick auf eine bestandfähige Um-
welt, insbesondere auch auf internationaler Ebene, behindert. Was die unter-
schiedlichen Auswirkungen und Konsequenzen von Umweltproblemen für
Frauen und Männer betrifft, sind Forschungsarbeiten, Maßnahmen, zielgerich-
tete Strategien und Sensibilisierung nach wie vor begrenzt. Echte Lösungen für
Umweltprobleme einschließlich der Umweltzerstörung müssen an den Wurzeln
dieser Probleme ansetzen, wie zum Beispiel ausländische Besetzung. In den
Umweltpolitiken und -programmen fehlt eine geschlechtsbezogene Perspek-
tive; die Rolle der Frauen und ihr Beitrag zur Bestandfähigkeit der Umwelt
werden nicht berücksichtigt.

L. Mädchen

32. Das bisher Erreichte: Bei der Grundschulbildung für Mädchen und in
geringerem Maß auch bei der Sekundarschulbildung und im tertiären Bereich
konnten einige Fortschritte verzeichnet werden, bewirkt durch die Schaffung
eines stärker gleichstellungsorientierten schulischen Umfelds, die Ver-
besserung der Bildungsinfrastruktur, höhere Schuleintritts- und -verbleibs-
zahlen, Unterstützungsmechanismen für schwangere Mädchen und jugendliche
Mütter, vermehrte Möglichkeiten außerschulischer Bildung und verstärkte
Teilnahme an naturwissenschaftlichen und technischen Unterrichtsfächern. Die
Gesundheit von Mädchen, namentlich die sexuelle und reproduktive Ge-
sundheit von Jugendlichen, erfuhr erhöhte Aufmerksamkeit. Eine wachsende
Anzahl von Ländern erließ Gesetze zum Verbot der Genitalverstümmelung an
Frauen und verhängte härtere Strafen für diejenigen, die an sexuellem
Missbrauch von Mädchen, Mädchenhandel und allen sonstigen Formen ihrer
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Ausbeutung, so auch zu kommerziellen Zwecken, beteiligt sind. Ein vor kur-
zem erreichtes Ergebnis ist die Annahme der Fakultativprotokolle zu dem
Übereinkommen über die Rechte des Kindes, betreffend die Beteiligung von
Kindern an bewaffneten Konflikten10 und betreffend Kinderhandel, Kinder-
prostitution und Kinderpornografie11.

33. Noch bestehende Hindernisse: Das Fortbestehen von Armut, diskriminie-
rende Einstellungen gegenüber Frauen und Mädchen, negative kulturelle Ein-
stellungen und Praktiken gegenüber Mädchen sowie negative Rollenbilder von
Mädchen und Jungen, die das Entfaltungspotenzial von Mädchen einschrän-
ken, mangelnde Aufgeschlossenheit für die spezielle Situation von Mädchen,
Kinderarbeit und die schwere Belastung von Mädchen durch häusliche Pflich-
ten, unzureichende Ernährung und eingeschränkter Zugang zu Gesundheits-
diensten, fehlende finanzielle Mittel, die Mädchen häufig daran hindern, eine
Schul- und Berufsausbildung aufzunehmen und abzuschließen – alle diese
Faktoren führen dazu, dass es den Mädchen an Chancen und Möglichkeiten
fehlt, Selbstvertrauen und Eigenverantwortung zu entwickeln und selbständige
Erwachsene zu werden. Armut, mangelnde Unterstützung und Anleitung durch
die Eltern, Mangel an Informationen und Bildung, Missbrauch und alle For-
men der Ausbeutung von und Gewalt gegen Mädchen führen in vielen Fällen
zu ungewollten Schwangerschaften und der Übertragung von HIV und damit
unter Umständen zu einer Einschränkung der Bildungschancen. Programme für
Mädchen wurden durch das Fehlen oder die unzureichende Zuteilung von fi-
nanziellen und personellen Ressourcen behindert. Bisher wurden auf ein-
zelstaatlicher Ebene nur wenige Mechanismen für die Durchführung von Po-
litiken und Programmen für Mädchen eingerichtet, und in manchen Fällen war
die Koordinierung zwischen den verantwortlichen Institutionen unzureichend.
Trotz der wachsenden Einsicht in die Gesundheitsbedürfnisse von Jugendli-
chen, insbesondere im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit,
fehlt es nach wie vor an den notwendigen Informationen und Diensten. Ob-
wohl der rechtliche Schutz verbessert wurde, haben sexueller Missbrauch und
sexuelle Ausbeutung von Mädchen zugenommen. Nach wie vor fehlt es an
Aufklärung und Dienstleistungen für Jugendliche, die sie in die Lage versetzen
würden, in positiver und verantwortungsvoller Weise mit ihrer Sexualität um-
zugehen.

III. Gegenwärtige Probleme, die sich auf die volle Umsetzung der Erklä-
rung und Aktionsplattform von Beijing auswirken

34. Die Überprüfung und Bewertung der Umsetzung der Erklärung und
Aktionsplattform von Beijing fand in einem sich rasch verändernden globalen
Kontext statt. Seit 1995 sind eine Reihe von Fragen in den Vordergrund getre-
ten und haben neue Ausmaße angenommen, die die volle und beschleunigte
Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing und die Verwirklichung von
Gleichstellung, Entwicklung und Frieden durch Regierungen, zwischenstaatli-
che Organe, internationale Organisationen, den Privatsektor beziehungsweise
nichtstaatliche Organisationen vor zusätzliche Herausforderungen stellen. Für
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die volle Umsetzung der Aktionsplattform bedarf es auch in Zukunft des festen
politischen Willens zur Gleichstellung der Geschlechter auf allen Ebenen.

35. Die Globalisierung hat für die Erfüllung der auf der Vierten Welt-
frauenkonferenz eingegangenen Verpflichtungen und die Verwirklichung ihrer
Ziele neue Probleme gebracht. In manchen Ländern kam es durch den Globa-
lisierungsprozess zu politischen Verlagerungen zu Gunsten offenerer Handels-
und Finanzströme, der Privatisierung von Staatsbetrieben und in vielen Fällen
der Senkung öffentlicher Ausgaben, insbesondere für soziale Dienste. Dieser
Wandel hat die Produktionsmuster verändert und den technischen Fortschritt
im Bereich von Information und Kommunikation beschleunigt und hatte auch
Folgen für das Leben der Frauen, sei es als Werktätige oder als Verbraucherin-
nen. In einer Vielzahl von Ländern, insbesondere in den Entwicklungsländern
und den am wenigsten entwickelten Ländern, hatten diese Veränderungen auch
negative Auswirkungen auf das Leben der Frauen und verstärkten die Un-
gleichheit. Die geschlechtsspezifischen Auswirkungen dieser Veränderungen
wurden bisher nicht systematisch evaluiert. Die Globalisierung hat auch kultu-
relle, politische und soziale Auswirkungen, die die kulturellen Werte, die Le-
bensweisen und die Kommunikationsformen beeinflussen, und sie hat Folgen
für die Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklung. Die ungleiche Vertei-
lung der Vorteile der wachsenden Weltwirtschaft hat zu größerer ökonomischer
Ungleichheit, zur Feminisierung der Armut und zu verstärkter Ungleichheit
zwischen den Geschlechtern geführt, namentlich durch sich häufig verschlech-
ternde Arbeitsbedingungen und mangelnde Sicherheit am Arbeitsplatz, vor al-
lem in der informellen Wirtschaft und in den ländlichen Gebieten. Obschon die
Globalisierung manchen Frauen größere wirtschaftliche Chancen und Autono-
mie gebracht hat, wurden viele andere marginalisiert und um die Vorteile des
Globalisierungsprozesses gebracht, weil sich die Ungleichheiten zwischen den
einzelnen Ländern und innerhalb dieser verschärft haben. Der Frauenanteil an
der Erwerbsbevölkerung ist zwar in vielen Ländern gestiegen, in anderen Fäl-
len hatte die Durchführung bestimmter wirtschaftspolitischer Maßnahmen je-
doch so negative Auswirkungen, dass die gestiegenen Beschäftigungszahlen
bei den Frauen häufig nicht mit Verbesserungen der Löhne, Aufstiegschancen
und Arbeitsbedingungen einhergingen. In vielen Fällen sind Frauen weiterhin
in schlecht bezahlten Teilzeit- oder Gelegenheitsstellen tätig, die durch
Instabilität und Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen gekennzeichnet
sind. In vielen Ländern sind es weiterhin die Frauen, vor allem jene, die neu
auf den Arbeitsmarkt kommen, die als erste ihren Arbeitsplatz verlieren und
als letzte wieder eingestellt werden.

36. Zunehmende wirtschaftliche Disparitäten innerhalb und zwischen den
Ländern, verbunden mit einer wachsenden wirtschaftlichen Interdependenz
und Abhängigkeit der Staaten von externen Faktoren sowie die Finanzkrisen
haben in den letzten Jahren in vielen Ländern die Wachstumsaussichten verän-
dert und wirtschaftliche Instabilität verursacht, mit schwerwiegenden Aus-
wirkungen auf das Leben der Frauen. Sie beeinträchtigten die Fähigkeit der
Staaten, sozialen Schutz und soziale Sicherheit zu gewährleisten und Mittel für
die Umsetzung der Aktionsplattform bereitzustellen. Auch die Verlagerung der
Kosten für sozialen Schutz, soziale Sicherheit und sonstige Wohlfahrtsleistun-
gen vom öffentlichen Sektor auf die privaten Haushalte spiegelt diese Schwie-
rigkeiten wider. Der Rückgang der im Rahmen der internationalen Zusam-
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menarbeit zur Verfügung gestellten Finanzmittel trug zu einer weiteren Margi-
nalisierung einer großen Zahl von Entwicklungs- und Übergangsländern bei, in
denen die Frauen zu den ärmsten Bevölkerungsgruppen gehören. Das verein-
barte Ziel, 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts der entwickelten Länder für
die gesamte öffentliche Entwicklungshilfe bereitzustellen, wurde nicht
erreicht. Diese Faktoren haben zu einer wachsenden Feminisierung der Armut
beigetragen, durch die die Anstrengungen zur Verwirklichung der
Gleichstellung von Mann und Frau untergraben wurden. Die Knappheit der
staatlichen Mittel macht innovative Ansätze bei der Verteilung der
vorhandenen Ressourcen unabdingbar, nicht nur bei den Regierungen, sondern
auch bei den nichtstaatlichen Organisationen und im Privatsektor. Eine dieser
Neuerungen ist die geschlechtsdifferenzierte Analyse der öffentlichen Haus-
halte, die sich als ein wichtiges Instrument zur Feststellung der unter-
schiedlichen Auswirkungen von Ausgaben auf Männer und Frauen abzeichnet
und dazu beiträgt, eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Ressourcen
sicherzustellen. Diese Analyse ist für die Förderung der Gleichstellung von
entscheidender Bedeutung.

37. In verschiedenen Entwicklungsländern bewirkten Globalisierung und
Strukturanpassungsprogramme, die hohen Kosten des Auslandsschulden-
dienstes und sich verschlechternde Austauschrelationen im internationalen
Handel eine Verschärfung bestehender Entwicklungshemmnisse und eine Ver-
schlimmerung der Feminisierung der Armut. Negative Folgen von Struktur-
anpassungsprogrammen, die auf eine nicht sachgerechte Konzeption und
Durchführung zurückzuführen sind, bürden weiterhin den Frauen unverhältnis-
mäßig hohe Lasten auf, unter anderem durch Kürzungen der Haushaltsmittel
für soziale Grunddienste, einschließlich Gesundheit und Bildung.

38. Die Einsicht wächst, dass die zunehmende Schuldenlast, mit der sich die
meisten Entwicklungsländer konfrontiert sehen, nicht tragbar ist und eines der
größten Hindernisse für Fortschritte bei einer auf die Menschen ausgerichteten
nachhaltigen Entwicklung und bei der Armutsbekämpfung darstellt. In vielen
Entwicklungsländern wie auch in Übergangsländern schränkte der übermäßig
hohe Schuldendienst ihre Fähigkeit zur Förderung der sozialen Entwicklung
und zur Bereitstellung von Grunddiensten stark ein und beeinträchtigte die
volle Umsetzung der Aktionsplattform.

39. In den Übergangsländern sind es die Frauen, die am stärksten unter den
durch die wirtschaftliche Umstrukturierung verursachten Härten leiden und die
in Zeiten der Rezession als erste ihren Arbeitsplatz verlieren. Aus den schnell
wachsenden Sektoren werden sie herausgedrängt. Der Wegfall von Einrichtun-
gen zur Kinderbetreuung auf Grund des Abbaus oder der Privatisierung staat-
licher Arbeitsplätze, der wachsende Bedarf an Betreuung älterer Menschen
ohne das Vorhandensein entsprechender Einrichtungen, der nach wie vor un-
gleiche Zugang zu beruflichen Umschulungsmaßnahmen und zu Produktiv-
vermögen für Geschäftsgründungen oder -erweiterungen gehören zu den Her-
ausforderungen, vor denen die Frauen in diesen Ländern heute stehen.

40. Wissenschaft und Technologie als grundlegende Bestandteile der Ent-
wicklung verändern die Produktionsmuster, indem sie zur Schaffung von Ar-
beitsplätzen, zu neuen Berufsbildern und zu neuen Arbeitsweisen beitragen
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und mithelfen, eine wissensbasierte Gesellschaft zu errichten. Der technologi-
sche Wandel kann allen Frauen auf allen Gebieten neue Chancen eröffnen,
wenn sie über gleiche Zugangs- und Ausbildungsmöglichkeiten verfügen.
Frauen sollten auch aktiv an der Definition, Konzeption, Entwicklung und
Durchführung der mit diesen Veränderungen zusammenhängenden Politiken
und der Überprüfung ihrer geschlechtsspezifischen Auswirkungen beteiligt
werden. Weltweit werden die neuen Kommunikationstechniken von vielen
Frauen noch nicht wirksam zum Aufbau von Netzwerken, zur Interessen-
vertretung, für den Informationsaustausch, für Geschäftstätigkeit, für Bildung,
zur Konsultation von Medien und für Initiativen im elektronischen Geschäfts-
verkehr genutzt. So haben zum Beispiel Millionen der ärmsten Frauen und
Männer der Welt immer noch keinen Zugang zu Wissenschaft und Technolo-
gie, können deren Vorteile nicht nutzen und sind zur Zeit von diesem neuen
Feld und den Chancen, die es bietet, ausgeschlossen.

41. Das Muster der Migrationsströme von Arbeitnehmern verändert sich.
Immer mehr Frauen und Mädchen beteiligen sich an der innerstaatlichen,
regionalen und internationalen Migration von Arbeitskräften und üben
zahlreiche, vor allem land- und hauswirtschaftliche Tätigkeiten sowie
bestimmte Tätigkeiten im Unterhaltungssektor aus. Zwar verbessert dies die
Verdienstmöglichkeiten und die Eigenständigkeit dieser Frauen, aber vor allem
die armen, ungebildeten, unqualifizierten und/oder illegalen Migrantinnen sind
schlechten Arbeitsbedingungen, erhöhten Gesundheitsrisiken, der Gefahr des
Frauenhandels, wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung, Rassismus,
Rassendiskriminierung und Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen des
Missbrauchs ausgesetzt, die sie in der Ausübung ihrer Menschenrechte
behindern und in manchen Fällen Menschenrechtsverletzungen darstellen.

42. Obschon anerkannt wird, dass die Regierungen die Hauptverantwortung
für die Entwicklung und Durchführung von Gleichstellungspolitiken tragen,
wächst auch zunehmend die Einsicht, dass Partnerschaften zwischen Regierun-
gen und verschiedenen Akteuren der Zivilgesellschaft einen wichtigen Mecha-
nismus für die Verwirklichung dieses Ziels bilden. Zur Förderung dieser Zu-
sammenarbeit können weitere innovative Ansätze entwickelt werden.

43. In einigen Ländern zeigen die gegenwärtigen demografischen Trends,
dass niedrigere Fruchtbarkeit, gestiegene Lebenserwartung und niedrigere
Sterblichkeit zu einer Alterung der Bevölkerung und zu einer Zunahme chroni-
scher Erkrankungen geführt haben und dass dies Auswirkungen auf die Sy-
steme der Gesundheitsversorgung und die dafür aufgewendeten Ausgaben, auf
die informellen Fürsorgesysteme und auf die Forschung hat. Angesichts des
Abstands zwischen männlicher und weiblicher Lebenserwartung ist die Anzahl
der Witwen und älteren alleinstehenden Frauen erheblich gestiegen, häufig mit
dem Ergebnis ihrer gesellschaftlichen Isolierung und sonstiger sozialer Pro-
bleme. Die Gesellschaften könnten aus dem Wissen und der Lebenserfahrung
älterer Frauen großen Nutzen ziehen. Andererseits ist die gegenwärtige Gene-
ration junger Menschen die größte, die es in der Geschichte je gab. Weibliche
Jugendliche und junge Frauen haben besondere Bedürfnisse, die zunehmende
Aufmerksamkeit erfordern werden.
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44. Die rasche Ausbreitung der HIV/Aids-Pandemie, vor allem in den Ent-
wicklungsländern, hatte verheerende Auswirkungen auf die Frauen. Wichtige
Voraussetzungen für die Prävention sind unter anderem verantwortungs-
bewusstes Verhalten und Gleichstellung der Geschlechter. Erforderlich sind
auch wirksamere Strategien zur Ermächtigung der Frauen, damit sie über alle
mit ihrer Sexualität zusammenhängenden Angelegenheiten selbst bestimmen
und frei und eigenverantwortlich über sie entscheiden können, damit sie sich
vor risikoreichem und unverantwortlichem Verhalten, das zu sexuell über-
tragenen Infektionen einschließlich HIV/Aids führt, schützen können, sowie
Strategien zur Förderung eines verantwortungsbewussten, sicheren und re-
spektvollen Verhaltens der Männer und zur Förderung der Gleichstellung der
Geschlechter. HIV/Aids ist ein vordringliches öffentliches Gesundheits-
problem, mit dem die Anstrengungen zu seiner Eindämmung nicht Schritt hal-
ten können und das in vielen Ländern die hart erkämpften Entwicklungs-
fortschritte wieder zunichte macht. Die Last der Betreuung von Menschen, die
mit HIV/Aids leben, und von Kindern, die durch HIV/Aids zu Waisen wurden,
haben vor allem Frauen zu tragen, da die Infrastrukturen für die Bewältigung
dieser Herausforderungen häufig unzureichend sind. Frauen mit HIV/Aids lei-
den vielfach unter Diskriminierung und Stigmatisierung und werden häufig
Opfer von Gewalt. Probleme im Zusammenhang mit der Prävention, der Mut-
ter-Kind-Übertragung von HIV, dem Stillen, der Information und Aufklärung
vor allem von Jugendlichen, der Einschränkung risikoreicher Verhaltens-
weisen, intravenösem Drogenkonsum, Selbsthilfegruppen, Beratung und frei-
willigen Aids-Tests, der Benachrichtigung der Partner, der Bereitstellung
wichtiger Medikamente und deren hohen Kosten wurden bisher nicht ausrei-
chend angegangen. Im Kampf gegen HIV/Aids gibt es in manchen Ländern
positive Anzeichen für Verhaltensänderungen unter jungen Menschen, und die
Erfahrung zeigt, dass Aufklärungsprogramme für Jugendliche eine positivere
Einstellung zu den Beziehungen zwischen Mann und Frau und zur Gleich-
stellung, einen späteren Beginn sexueller Beziehungen und eine Verringerung
des Risikos sexuell übertragbarer Infektionen bewirken können.

45. Der wachsende Missbrauch von Medikamenten und Suchtstoffen durch
junge Frauen und Mädchen in entwickelten ebenso wie in Entwicklungslän-
dern erfordert eine Verstärkung der Anstrengungen zur Nachfragereduzierung
und zur Bekämpfung von unerlaubter Produktion, Angebot von und Handel
mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen.

46. Die Zunahme der durch Naturkatastrophen verursachten Todesfälle und
Sachschäden hat deutlich gemacht, wie ineffizient und unzureichend die beste-
henden Ansätze und Methoden zur Bekämpfung solcher Notstände sind, in de-
nen die Verantwortung für die Deckung der unmittelbaren täglichen Bedürf-
nisse ihrer Familien häufiger auf den Frauen als auf den Männern lastet. Die-
ser Sachverhalt hat das Bewusstsein dafür erhöht, dass bei der Entwicklung
und Durchführung von Strategien zur Katastrophenprävention und -milderung
und zum Wiederaufbau stets eine geschlechtsbezogene Perspektive zum Tra-
gen gebracht werden muss.

47. Der veränderte Kontext der Geschlechterbeziehungen sowie die Diskus-
sion über die Gleichstellung haben zu einer verstärkten Neubewertung der Rol-
len von Mann und Frau geführt. Dadurch wurde eine weitere Diskussion über
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die Rollen und Verantwortlichkeiten von Frauen und Männern bei den gemein-
samen Bemühungen um die Verwirklichung der Gleichstellung sowie über die
Notwendigkeit angeregt, die klischeehaften und traditionellen Rollenbilder zu
ändern, die die Entfaltung des vollen Potenzials von Frauen einschränken. Fer-
ner muss erreicht werden, dass Männer und Frauen in ausgewogener Weise an
bezahlter und nicht bezahlter Arbeit teilhaben. Das Versäumnis, die unbezahlte
Arbeit von Frauen, die häufig in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
nicht bewertet wird, anzuerkennen und zu quantifizieren, hat dazu geführt,
dass der Gesamtbeitrag der Frauen zur sozialen und wirtschaftlichen Entwick-
lung unterschätzt wird und unterbewertet bleibt. Solange Männer nur einen un-
zureichenden Anteil an den Aufgaben und Verantwortlichkeiten übernehmen,
wird die Doppelbelastung von Frauen durch bezahlte Arbeit und Betreuungs-
pflichten im Vergleich zur Belastung von Männern weiterhin unverhältnismä-
ßig hoch sein.

IV. Maßnahmen und Initiativen zur Überwindung der bestehenden Hin-
dernisse und zur Verwirklichung der vollen und beschleunigten Umsetzung
der Aktionsplattform von Beijing

48. Im Hinblick auf die in Kapitel II enthaltene Evaluierung der Fortschritte,
die in den fünf Jahren seit der Vierten Weltfrauenkonferenz bei der Umsetzung
der Erklärung und Aktionsplattform von Beijing erzielt wurden, sowie im
Hinblick auf die in Kapitel III beschriebenen gegenwärtigen Probleme, die
sich auf ihre volle Verwirklichung auswirken, verpflichten sich die Regierun-
gen heute erneut auf die Erklärung und Aktionsplattform von Beijing und
verpflichten sich zu weiteren Maßnahmen und Initiativen zur Überwindung der
Hindernisse und zur Bewältigung der bestehenden Probleme. Indem die Regie-
rungen weiterführende und zusätzliche Schritte zur Verwirklichung der Ziele
der Aktionsplattform unternehmen, erkennen sie an, dass alle Menschenrechte
– die bürgerlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen, ein-
schließlich des Rechts auf Entwicklung – allgemein gültig und unteilbar sind,
einander bedingen und miteinander verknüpft sind und eine wesentliche Vor-
aussetzung für die Verwirklichung von Gleichstellung, Entwicklung und Frie-
den im 21. Jahrhundert sind.

49. Die Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und die Bretton-
Woods-Institutionen sowie die Welthandelsorganisation, andere internationale
und regionale zwischenstaatliche Organisationen, die Parlamente, die Zivilge-
sellschaft, einschließlich des Privatsektors und der nichtstaatlichen Organi-
sationen, Gewerkschaften und sonstige Interessengruppen sind aufgerufen, die
Anstrengungen der Regierungen zu unterstützen und nach Bedarf ergänzende
eigene Programme zu entwickeln, um die volle und effektive Umsetzung der
Aktionsplattform zu erreichen.

50. Die Regierungen und die zwischenstaatlichen Organisationen würdigen
den Beitrag und die ergänzende Rolle der nichtstaatlichen Organisationen, un-
ter voller Achtung ihrer Autonomie, bei der Sicherstellung der effektiven Um-
setzung der Aktionsplattform, und sie sollten ihre Partnerschaft mit den
nichtstaatlichen Organisationen, insbesondere mit Frauenorganisationen, wei-
ter verstärken, um so zur effektiven Umsetzung der Aktionsplattform und zu
den Folgemaßnahmen beizutragen.
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51. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Ziel der Gleichstellung der Ge-
schlechter nur dann voll erreicht werden kann, wenn die Beziehungen zwi-
schen den verschiedenen Interessengruppen auf allen Ebenen neu gestaltet
werden. Die uneingeschränkte, effektive und gleichberechtigte Mitwirkung der
Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen ist ein notwendiger Beitrag zu
diesem Ziel.

52. Die Verwirklichung der Gleichstellung und Ermächtigung der Frauen er-
fordert die Beseitigung von Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern und
zwischen Mädchen und Jungen sowie die Gewährleistung ihrer gleichen
Rechte, Verantwortlichkeiten, Chancen und Möglichkeiten. Gleichstellung der
Geschlechter bedeutet, dass die Bedürfnisse, Interessen, Anliegen, Erfahrun-
gen und Prioritäten der Frauen ebenso wie der Männer ein integraler Bestand-
teil der Konzeption, Durchführung, einzelstaatlichen Überwachung, der Folge-
maßnahmen und der Evaluierung, einschließlich auf internationaler Ebene,
sämtlicher Maßnahmen in allen Bereichen sind.

53. Mit der Verabschiedung der Aktionsplattform stimmten die Regierungen
und die internationale Gemeinschaft einer gemeinsamen Entwicklungsagenda
zu, die auf den Grundsätzen der Gleichstellung und der Ermächtigung der
Frauen beruht. Nach der Verstärkung der Anstrengungen zur Sicherung der
Mitwirkung der Frauen an der Entwicklung muss jetzt versucht werden, die
Ausrichtung auf die Lage und die Grundbedürfnisse der Frauen mit einem
ganzheitlichen Ansatz zu verbinden, der auf Gleichberechtigung und Partner-
schaft und der Förderung und dem Schutz aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten aufbaut. Es sollten Politiken und Programme ausgearbeitet werden,
die die Verwirklichung der folgenden Ziele ermöglichen: eine nachhaltige Ent-
wicklung, in deren Mittelpunkt der Mensch steht, die Sicherung des Lebens-
unterhalts und angemessene soziale Schutzmaßnahmen einschließlich Sicher-
heitsnetze, verstärkte Unterstützungssysteme für Familien, gleicher Zugang zu
und gleiche Verfügungsgewalt über finanzielle und wirtschaftliche Ressourcen
sowie Beseitigung der zunehmenden und unverhältnismäßig hohen Armut von
Frauen. Alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen, wirtschaftlichen Institutionen
sowie die Entscheidungsträger bei der Mittelvergabe sollen eine Gleich-
stellungsperspektive berücksichtigen, um eine ausgewogene Verteilung der
Entwicklungsdividenden sicherzustellen.

54. In Anbetracht der beständigen und zunehmenden Last der Armut, unter
der Frauen in vielen Ländern, vor allem in den Entwicklungsländern, zu leiden
haben, ist es unbedingt erforderlich, weiterhin integrierte makroökonomische
und soziale Politiken und Programme, unter anderem betreffend Struktur-
anpassung und Auslandsverschuldungsprobleme, aus einer Gleichstellungsper-
spektive zu überprüfen, abzuändern und durchzuführen, um den allgemeinen
und gleichberechtigten Zugang zu sozialen Diensten, insbesondere Bildung,
und zu erschwinglichen und qualitativ hochwertigen Diensten der Gesund-
heitsversorgung sowie den gleichen Zugang zu und die gleiche Verfügungs-
gewalt über wirtschaftliche Ressourcen sicherzustellen.

55. Es bedarf verstärkter Anstrengungen zur Gewährleistung des gleichen
Zugangs zu Bildung, Gesundheits- und sozialen Diensten sowie zur Gewähr-
leistung des Rechts von Frauen und Mädchen auf Bildung und den Genuss des
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für sie erreichbaren Höchstmaßes an körperlicher und geistiger Gesundheit in
allen Lebensphasen, wie auch auf eine angemessene, erschwingliche und allge-
mein zugängliche Gesundheitsversorgung und entsprechende Dienste, nament-
lich für die sexuelle und reproduktive Gesundheit, vor allem angesichts der
HIV/Aids-Pandemie, und auch im Hinblick auf den wachsenden Anteil älterer
Frauen.

56. Da die Mehrheit der Frauen auf der Welt für den Eigenverbrauch pro-
duzieren und Umweltressourcen nutzen, müssen bei der Erhaltung und Bewirt-
schaftung dieser Ressourcen im Hinblick auf die Sicherung ihrer Nachhaltig-
keit die Kenntnisse und vorrangigen Belange dieser Frauen anerkannt und ein-
bezogen werden. Um wirksam auf Katastrophen- und Notstandssituationen
reagieren zu können, die die Umwelt, die Sicherung des Lebensunterhalts so-
wie die Bewältigung der Grundanforderungen des täglichen Lebens bedrohen,
sind Programme und Infrastrukturen erforderlich, die geschlechtsspezifische
Gesichtspunkte berücksichtigen.

57. Die Sicherung des Lebensunterhalts der Bevölkerung von Staaten mit be-
grenzten oder knappen Ressourcen, einschließlich der kleinen Inselentwick-
lungsländer, hängt in entscheidendem Maße von der Erhaltung und dem Schutz
der Umwelt ab. Die traditionellen Kenntnisse, die Bewirtschaftung und die
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt durch die Frauen sollten aner-
kannt werden.

58. Politischer Wille und politisches Engagement auf allen Ebenen sind eine
entscheidende Voraussetzung, um die Integration einer Gleichstellungsper-
spektive bei der Verabschiedung und Durchführung umfassender und maß-
nahmenorientierter Politiken in allen Bereichen sicherzustellen. Das Engage-
ment der Politik ist unverzichtbar für die Weiterentwicklung des erforderlichen
Rahmens, der Frauen gleichen Zugang zu und gleiche Verfügungsgewalt über
wirtschaftliche und finanzielle Ressourcen, Ausbildung, Dienstleistungen und
Institutionen sowie ihre Mitwirkung auf Entscheidungs- und Management-
ebene sichert. Politikgestaltungsprozesse erfordern die Partnerschaft von
Frauen und Männern auf allen Ebenen. Männer und Jungen sollten zur aktiven
Mitwirkung an allen Anstrengungen zur Verwirklichung der Ziele der Aktions-
plattform und zu ihrer Umsetzung ermutigt werden.

59. Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist ein Haupthindernis für die Ver-
wirklichung der Ziele der Gleichstellung, der Entwicklung und des Friedens.
Gewalt gegen Frauen verletzt ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten und
beeinträchtigt oder verhindert deren Wahrnehmung. Geschlechtsspezifische
Gewalt, wie etwa Misshandlungen oder andere Formen der häuslichen Gewalt,
sexueller Missbrauch, sexuelle Versklavung und Ausbeutung, internationaler
Frauen- und Kinderhandel, Zwangsprostitution und sexuelle Belästigung sowie
Gewalt gegen Frauen, die auf kulturelle Vorurteile, Rassismus und Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit, Pornografie, ethnische Säuberungen,
bewaffnete Konflikte, ausländische Besetzung, religiösen und antireligiösen
Extremismus und Terrorismus zurückzuführen ist, sind mit der Würde und
dem Wert der menschlichen Person unvereinbar und müssen bekämpft und be-
seitigt werden.
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60. Frauen spielen in der Familie eine entscheidende Rolle. Die Familie ist
die Grundeinheit der Gesellschaft und eine starke Kraft für sozialen Zusam-
menhalt und Integration und sollte als solche gestärkt werden. Unzureichende
Unterstützung von Frauen sowie mangelhafter Schutz und fehlende Unterstüt-
zung ihrer Familien wirken sich auf die Gesellschaft als Ganzes aus und unter-
graben die Bemühungen um die Gleichstellung der Geschlechter. In den ver-
schiedenen kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Systemen gibt es
unterschiedliche Formen der Familie, und die Rechte, Fähigkeiten und Verant-
wortlichkeiten von Familienmitgliedern müssen geachtet werden. Nach wie
vor ist die Auseinandersetzung mit den sozialen und ökonomischen Beiträgen
von Frauen zum Wohl der Familie und mit der gesellschaftlichen Bedeutung
von Mutterschaft und Vaterschaft unzureichend. Mutterschaft, Vaterschaft, die
Rolle von Eltern und Vormunden in der Familie und bei der Kindererziehung
sowie die Wichtigkeit sämtlicher Familienmitglieder für das Wohl der Familie
werden ebenfalls anerkannt und dürfen nicht als Grund für Diskriminierung
dienen. Der Anteil der Frauen an den Haushaltspflichten und an der Betreuung
von Kindern, Kranken und Älteren ist nach wie vor unverhältnismäßig hoch.
Zur Behebung dieses Ungleichgewichts bedarf es systematischer Anstrengun-
gen durch geeignete Politiken und Programme, insbesondere im Bildungsbe-
reich und gegebenenfalls im Weg der Gesetzgebung. Um eine volle Partner-
schaft im öffentlichen wie im privaten Bereich zu verwirklichen, müssen
Frauen ebenso wie Männer in die Lage versetzt werden, Beruf und Familie zu
vereinbaren und Aufgaben zu gleichen Teilen zu übernehmen.

61. Starke nationale Mechanismen für Frauenförderung und Gleichstellung
erfordern politisches Engagement auf höchster Ebene und alle notwendigen
personellen und finanziellen Ressourcen, um die Entwicklung, Verabschiedung
und Überwachung von Politiken, Rechtsvorschriften, Programmen und den
Aufbau von Kapazitäten zur Ermächtigung der Frauen einzuleiten, zu empfeh-
len und zu erleichtern und um als Katalysator für einen freien öffentlichen
Dialog über Gleichstellung als gesellschaftliches Ziel dienen zu können. Dann
wären diese Mechanismen in der Lage, sich für die Förderung der Frau und die
Integration einer Gleichstellungsperspektive in alle Politikbereiche und Pro-
gramme einzusetzen, eine Fürsprecherrolle zu übernehmen und den gleichen
Zugang zu allen Institutionen und Ressourcen sicherzustellen sowie den Auf-
bau von Kapazitäten für Frauen in allen Sektoren zu verstärken. Reformen zur
Bewältigung der Herausforderungen einer sich verändernden Welt sind eine
wesentliche Voraussetzung, um den gleichen Zugang von Frauen zu Institutio-
nen und Organisationen sicherzustellen. Institutionelle und konzeptionelle Ver-
änderungen sind ein wichtiger strategischer Aspekt bei der Schaffung eines
förderlichen Umfelds für die Umsetzung der Aktionsplattform.

62. Die Programmunterstützung zur Förderung der Chancen, Potenziale und
Tätigkeiten der Frauen muss eine doppelte Ausrichtung haben: einerseits auf
Programme zur Deckung der grundlegenden wie auch der spezifischen Bedürf-
nisse von Frauen hinsichtlich Kapazitätsaufbau, organisatorischer Entwicklung
und Ermächtigung; und andererseits auf die Integration einer Gleichstellungs-
perspektive in alle Tätigkeiten zur Ausarbeitung und Durchführung von Pro-
grammen. Besonders wichtig ist die Erweiterung auf neue Programmbereiche,
um angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen die Gleichstellung der
Geschlechter zu fördern.
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63. Mädchen und Frauen aller Altersstufen mit irgendeiner Form der Be-
hinderung gehören in der Regel zu den verletzlichsten und am stärksten margi-
nalisierten Gruppen der Gesellschaft. Ihre Belange müssen daher in allen po-
litischen und programmatischen Entscheidungen berücksichtigt und behandelt
werden. Es bedarf besonderer Maßnahmen auf allen Ebenen, um sie voll in die
Entwicklung einzubeziehen.

64. Wirksame und abgestimmte Pläne und Programme zur vollen Umsetzung
der Aktionsplattform erfordern eine klare Kenntnis der Lage von Frauen und
Mädchen, eindeutiges, durch Forschungen fundiertes Wissen und nach Ge-
schlecht aufgeschlüsselte Daten, kurz- und langfristige termingebundene Ein-
zelziele und messbare Gesamtziele sowie Folgemechanismen zur Bewertung
der Fortschritte. Es müssen Anstrengungen unternommen werden, um den
Aufbau von Kapazitäten für alle an der Verwirklichung dieser Ziele beteiligten
Akteure sicherzustellen. Außerdem sind Anstrengungen auf einzelstaatlicher
Ebene zur Verstärkung von Transparenz und Rechenschaftspflicht erforderlich.

65. Die Verwirklichung der Ziele von Gleichstellung, Entwicklung und
Frieden bedarf der Unterstützung durch die Zuteilung der erforderlichen
menschlichen, finanziellen und materiellen Ressourcen für konkrete und ziel-
gerichtete Tätigkeiten, die die Gleichstellung auf lokaler, nationaler, regionaler
und internationaler Ebene sicherstellen sollen, sowie durch verbesserte und
verstärkte internationale Zusammenarbeit. Wichtig ist auch die ausdrückliche
Berücksichtigung dieser Ziele bei der Haushaltsaufstellung auf nationaler, re-
gionaler und internationaler Ebene.

A. Auf nationaler Ebene zu ergreifende Maßnahmen

Seitens der Regierungen:

66. a) Festlegung und Förderung der Anwendung von klaren, kurz- und
langfristigen termingebundenen Einzelzielen oder messbaren Gesamtzielen, so
auch bei Bedarf von Quoten, um Fortschritte in Richtung auf eine ausgewo-
gene Vertretung beider Geschlechter zu fördern, namentlich den gleichen Zu-
gang und die volle, mit Männern gleichberechtigte Mitwirkung von Frauen in
allen Bereichen und auf allen Ebenen des öffentlichen Lebens, insbesondere in
politischen und sonstigen Entscheidungspositionen, in politischen Parteien und
politischen Tätigkeiten, in allen Ministerien und in wichtigen politikgestalten-
den Institutionen sowie in örtlichen Entwicklungsorganen und -behörden;

b) Auseinandersetzung mit den Hindernissen, die Frauen, insbeson-
dere autochthonen und anderen marginalisierten Frauen, den Zugang zur Poli-
tik und zur Entscheidungsfindung sowie ihre Mitwirkung daran erschweren,
namentlich mangelnde Ausbildung, Doppelbelastung von Frauen durch be-
zahlte und unbezahlte Arbeit, negative gesellschaftliche Einstellungen und
Rollenklischees.

67. a) Sicherstellung von Politiken, die den chancengleichen Zugang zur
Bildung und die Beseitigung geschlechtsspezifischer Disparitäten bei der Bil-
dung, namentlich bei Berufsausbildung und naturwissenschaftlich-technischer
Ausbildung, den Abschluss der Grundschulbildung für Mädchen, insbesondere
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in ländlichen und benachteiligten Gebieten, und Weiterbildungschancen für
alle Mädchen und Frauen auf allen Ebenen gewährleisten;

b) Unterstützung der Umsetzung von Aktionsplänen und -program-
men, um eine qualitativ hochwertige Bildung und verbesserte Einschulungs-
und Schulverbleibsquoten für Jungen und Mädchen sicherzustellen und jede
geschlechtsbedingte Diskriminierung und Stereotypisierung in den Lehrplänen
und Unterrichtsmaterialien sowie im Bildungsprozess zu beseitigen;

c) Beschleunigung der Maßnahmen und Stärkung des politischen En-
gagements zur Verringerung des Geschlechterunterschieds bei der Primar- und
Sekundarschulbildung bis zum Jahr 2005 und Sicherstellung der kostenlosen,
obligatorischen und allgemeinen Grundschulbildung für Mädchen und Jungen
bis zum Jahr 2015, wie dies von mehreren Weltkonferenzen befürwortet
wurde, und Beseitigung von Politiken, bei denen sich gezeigt hat, dass sie den
Abstand vergrößern und zementieren;

d) Entwicklung gleichstellungsorientierter Lehrpläne vom Kindergar-
ten über die Grundschulen bis zu den Berufsschulen und den Universitäten, um
sich mit geschlechtsspezifischen Rollenbildern als einer der Grundursachen
der Segregation im Arbeitsleben auseinanderzusetzen.

68. a) Konzeption und Umsetzung von Politiken zur Förderung und zum
Schutz der Ausübung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Frauen
und Schaffung eines Umfeldes, das keine Verletzungen der Rechte von Frauen
und Mädchen duldet;

b) Schaffung und Aufrechterhaltung eines nichtdiskriminierenden und
gleichstellungsorientierten rechtlichen Umfelds durch die Überarbeitung von
Gesetzen mit dem Ziel, die Entfernung diskriminierender Bestimmungen so
bald wie möglich, vorzugsweise bis 2005, anzustreben und Lücken in der Ge-
setzgebung zu schließen, die zur Zeit bewirken, dass die Rechte von Frauen
und Mädchen nicht geschützt sind und dass sie keine wirksamen Beschwerde-
möglichkeiten gegen Diskriminierung auf Grund des Geschlechts haben;

c) Ratifizierung des Übereinkommens über die Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau8, Beschränkung der Reichweite der Vorbe-
halte zu dem Übereinkommen und Zurückziehung von Vorbehalten, die seinem
Ziel und Zweck zuwiderlaufen oder in sonstiger Weise mit dem internationalen
Vertragsrecht unvereinbar sind;

d) Erwägung der Unterzeichnung und Ratifikation des Fakulta-
tivprotokolls zum Übereinkommen über die Beseitigung jeder Form von Dis-
kriminierung der Frau9;

e) Erwägung der Unterzeichnung und Ratifikation des Römischen Sta-
tuts des Internationalen Strafgerichtshofs7;

f) Ausarbeitung, Überprüfung und Anwendung von Gesetzen und Ver-
fahren für das Verbot und die Beseitigung jeder Form der Diskriminierung von
Frauen und Mädchen;
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g) Ergreifung von Maßnahmen, einschließlich Programmen und Politi-
ken, die sicherstellen, dass Mutterschaft, Elternschaft und die Rolle von
Frauen bei der Fortpflanzung weder als Grund für Diskriminierung dienen
noch die volle Teilhabe der Frauen in der Gesellschaft einschränken;

h) Sicherstellung dessen, dass einzelstaatliche Reformprozesse im Be-
reich von Gesetzgebung und Verwaltung, namentlich solche im Zusammen-
hang mit einer Landreform sowie einer Dezentralisierung und Neuausrichtung
der Wirtschaft, die Rechte der Frauen fördern, insbesondere der in ländlichen
Gebieten und der in Armut lebenden Frauen, und Ergreifung von Maßnahmen
zur Förderung und Verwirklichung dieser Rechte durch den gleichen Zugang
von Frauen zu wirtschaftlichen Ressourcen und ihre gleiche Verfügungsgewalt
über diese Ressourcen, einschließlich Grund und Boden, Eigentumsrechte,
Erbberechtigung, Kredit- und traditionelle Sparsysteme, wie etwa Frauenban-
ken und -genossenschaften;

i) Integration einer geschlechtsbezogenen Perspektive in die einzel-
staatlichen Politiken, Vorschriften und gegebenenfalls Praktiken hinsichtlich
Einwanderung und Asyl, um die Rechte aller Frauen zu fördern und zu schüt-
zen, so auch durch die Erwägung von Schritten zur Anerkennung von Verfol-
gung und Gewalt auf Grund der Geschlechtszugehörigkeit bei der Bewertung
der Gründe für die Gewährung des Flüchtlingsstatus oder von Asyl;

j) Ergreifung aller geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung von Dis-
kriminierung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen, die von irgendeiner Per-
son, Organisation oder einem Unternehmen begangen werden;

k) Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen für den Privatsektor und
die Bildungseinrichtungen, um die Einhaltung der Nichtdiskriminierungsge-
setze zu erleichtern und zu verstärken.

69. a) Vorrangige Überprüfung und gegebenenfalls Überarbeitung der gel-
tenden Rechtsvorschriften mit dem Ziel der Einführung wirksamer Bestim-
mungen, namentlich über Gewalt gegen Frauen, sowie Ergreifung anderer not-
wendiger Maßnahmen, um sicherzustellen, dass alle Frauen und Mädchen vor
allen Formen körperlicher, psychologischer und sexueller Gewalt geschützt
sind und über Rechtsbehelfe dagegen verfügen;

b) Strafrechtliche Verfolgung und angemessene Bestrafung der für alle
Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen verantwortlichen Täter und
Einleitung von Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, den Tätern dabei zu hel-
fen und sie dazu zu bewegen, den Zyklus der Gewalt zu durchbrechen, und Er-
greifung von Maßnahmen zur Bereitstellung von Verfahren zur Entschädigung
der Opfer;

c) Behandlung aller Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen
aller Altersstufen als gesetzlich strafbare Handlungen, einschließlich Gewalt,
die auf irgendeiner Form der Diskriminierung beruht;

d) Erlass von Rechtsvorschriften und/oder Stärkung geeigneter Me-
chanismen zur Handhabung strafrechtlicher Angelegenheiten im Zusammen-
hang mit allen Formen häuslicher Gewalt, namentlich Vergewaltigung in der
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Ehe und sexuellem Missbrauch von Frauen und Mädchen, sowie Sicherstel-
lung dessen, dass solche Fälle unverzüglich vor Gericht gebracht werden;

e) Ausarbeitung, Verabschiedung und uneingeschränkte Anwendung
von Gesetzen und gegebenenfalls anderen Maßnahmen, wie Politiken und Auf-
klärungsprogrammen, zur Beseitigung schädlicher traditioneller Praktiken oder
Bräuche, namentlich der Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane,
der frühen Eheschließung und der Zwangsheirat und sogenannter Verbrechen
wegen verletzter Ehre, die Verstöße gegen die Menschenrechte von Frauen und
Mädchen sind und Hindernisse auf dem Weg zur vollen Ausübung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten durch Frauen darstellen, und in Zusammen-
arbeit mit örtlichen Frauengruppen Intensivierung der Anstrengungen zur Sen-
sibilisierung des Einzelnen und der Gemeinschaft über die Art und Weise, wie
diese schädlichen traditionellen Praktiken oder Bräuche die Menschenrechte
der Frauen verletzen;

f) Fortführung von Forschungsarbeiten, um zu einem besseren Ver-
ständnis der grundlegenden Ursachen aller Formen der Gewalt gegen Frauen
zu gelangen mit dem Ziel, Programme zur Beseitigung dieser Gewaltformen
zu erarbeiten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen;

g) Ergreifung von Maßnahmen, um mit Hilfe entsprechender Politiken
und Programme den Rassismus und die rassisch motivierte Gewalt gegen
Frauen und Mädchen zu bekämpfen;

h) Vorrangige Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Auseinanderset-
zung mit den Auswirkungen der Gewalt gegen autochthone Frauen, mit ihrer
vollen freiwilligen Mitwirkung, mit dem Ziel der Einführung geeigneter wirk-
samer Programme und Dienste zur Beseitigung aller Formen von Gewalt;

i) Förderung der geistigen Gesundheit von Frauen und Mädchen, Ein-
gliederung psychiatrischer Versorgungsdienste in die Systeme der primären
Gesundheitsversorgung, Erarbeitung von gleichstellungsorientierten Unterstüt-
zungsprogrammen und Ausbildung von Gesundheitspersonal, die es ihm er-
möglicht, geschlechtsspezifische Gewalt zu erkennen und Mädchen und
Frauen aller Altersstufen zu betreuen, die Opfer irgendeiner Form von Gewalt
wurden;

j) Einführung und Förderung eines ganzheitlichen Ansatzes, um allen
Formen der Gewalt gegen und Misshandlung von Mädchen und Frauen aller
Altersstufen, insbesondere auch Mädchen und Frauen mit Behinderungen so-
wie hilfsbedürftigen und marginalisierten Frauen und Mädchen, zu begegnen,
mit dem Ziel, ihren vielfältigen Bedürfnissen gerecht zu werden, namentlich in
den Bereichen Bildung, angemessene Gesundheitsversorgung sowie grundle-
gende soziale Dienste;

k) Billigung und Förderung eines ganzheitlichen Ansatzes zur Be-
kämpfung der Gewalt gegen Frauen in allen Lebensphasen und Lebensumstän-
den.

70. a) Ergreifung geeigneter Maßnahmen zur Ermittlung der eigentlichen
Ursachen, insbesondere auch externer Faktoren, die den Frauen- und Mäd-
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chenhandel zwecks Prostitution und anderer Formen des Sexgewerbes,
Zwangsheirat und Zwangsarbeit begünstigen, mit dem Ziel, den Frauenhandel
zu beseitigen, insbesondere durch die Verschärfung bestehender Rechtsvor-
schriften, damit die Rechte von Frauen und Mädchen besser geschützt und die
Täter straf- und zivilrechtlich bestraft werden;

b) Erarbeitung, Durchsetzung und Verstärkung wirksamer Maßnahmen
zur Bekämpfung und Beseitigung aller Formen des Frauen- und Mädchenhan-
dels durch eine umfassende Strategie, die unter anderem Gesetzgebungs-
maßnahmen, Verhütungskampagnen, Informationsaustausch, Unterstützung,
Schutz und Wiedereingliederung der Opfer und die strafrechtliche Verfolgung
aller daran beteiligten Täter, namentlich auch der Mittelsleute, umfasst;

c) Prüfung der Möglichkeit, innerhalb des rechtlichen Rahmens und
im Einklang mit den einzelstaatlichen Politiken zu verhindern, dass Opfer des
Menschenhandels, insbesondere Frauen und Mädchen, wegen ihrer illegalen
Einreise oder ihres illegalen Aufenthalts strafrechtlich verfolgt werden, unter
Berücksichtigung dessen, dass sie Opfer von Ausbeutung sind;

d) Prüfung der Möglichkeit der Einsetzung beziehungsweise Stärkung
eines nationalen Koordinierungsmechanismus, beispielsweise eines nationalen
Berichterstatters oder einer interinstitutionellen Organisation, unter Mitwir-
kung der Zivilgesellschaft einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen,
zur Förderung des Informationsaustauschs und der Berichterstattung über Da-
ten, grundlegende Ursachen, Faktoren und Tendenzen im Zusammenhang mit
der Gewalt gegen Frauen, insbesondere was den Frauen- und Mädchenhandel
betrifft;

e) Schutz und Unterstützung von Frauen und ihren Familien sowie Er-
arbeitung und Stärkung von Politiken zur Verbesserung der Sicherheit der Fa-
milien.

71. a) Prüfung der Möglichkeit, nach Bedarf mit dem Übereinkommen
über die biologische Vielfalt12 im Einklang stehende innerstaatliche Rechtsvor-
schriften zu verabschieden, um das Wissen, die Innovationen und die Prakti-
ken von Frauen in autochthonen und lokalen Gemeinschaften im Zusammen-
hang mit der traditionellen Medizin, der biologischen Vielfalt und autochtho-
nen Technologien zu schützen;

b) soweit erforderlich, Abänderung ökologischer und landwirtschaftli-
cher Politiken und Mechanismen, sodass sie eine geschlechtsspezifische Per-
spektive umfassen, sowie in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft Unter-
stützung von Bauern, insbesondere Bäuerinnen und Frauen in ländlichen Ge-
bieten, durch Bildungs- und Ausbildungsprogramme.

72. a) Verfolgung von Politiken und Umsetzung von Maßnahmen zur vor-
rangigen Auseinandersetzung mit den geschlechtsbezogenen Aspekten von
neuen wie auch weiter bestehenden Gesundheitsproblemen wie Malaria, Tu-

                                                     
12 Siehe Umweltprogramm der Vereinten Nationen, Convention on Biological Diversity (Zentrum für Aktivitäten
des Programms für Umweltrecht und Umweltinstitutionen), Juni 1992.
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berkulose, HIV/Aids und anderen Krankheiten, die unverhältnismäßig starke
Auswirkungen auf die Gesundheit von Frauen haben, insbesondere soweit sie
zu den höchsten Sterblichkeits- und Morbiditätsraten führen;

b) Sicherstellung dessen, dass die Reduzierung der Morbidität und
Mortalität von Müttern als eine vorrangige Aufgabe des Gesundheitssektors
betrachtet wird und dass Frauen leichten Zugang zu einer geburtshilflichen
Grundversorgung, zu gut ausgestatteten und personell ausreichend besetzten
Mütter-Gesundheitsdiensten, einer qualifizierten Betreuung bei der
Entbindung, einer geburtshilflichen Betreuung in Notfällen, falls notwendig zu
wirksamen Überweisungen und Transporten zu spezialisierteren Ein-
richtungen, zu Wochenbettbetreuung und zu Familienplanungsdiensten haben,
um unter anderem eine gefahrlose Mutterschaft zu fördern, sowie vorrangige
Ergreifung von Maßnahmen zur Verhütung, Erkennung und Behandlung von
Brust-, Gebärmutterhals- und Eierstockkrebs, von Osteoporose und von sexu-
ell übertragbaren Infektionen, namentlich HIV/Aids;

c) Ergreifung von Maßnahmen, um dem ungedeckten Bedarf an guten
Familienplanungsdiensten und auf dem Gebiet der Empfängnisverhütung ge-
recht zu werden, insbesondere was die bestehenden Lücken bei Diensten, Aus-
stattung und Anwendung angeht;

d) Sammlung und Verbreitung aktueller und verlässlicher Daten zur
Sterblichkeit und Morbidität von Frauen und Durchführung weiterer For-
schungsarbeiten zur Beantwortung der Frage, in welcher Weise soziale und
wirtschaftliche Faktoren die Gesundheit von Mädchen und Frauen aller Alters-
stufen beeinflussen, sowie von Forschungsarbeiten über die Bereitstellung von
Gesundheitsdiensten für Mädchen und Frauen, die Nutzungsmuster dieser
Dienste und den Wert von Präventions- und Gesundheitsförderungsprogram-
men für Frauen;

e) Gewährleistung des allgemeinen und gleichen Zugangs von Frauen
und Männern in allen Lebensphasen zu mit der Gesundheitsversorgung zusam-
menhängenden sozialen Diensten, namentlich zu Bildung, sauberem Wasser
und sicheren sanitären Einrichtungen, zu Nahrungsmitteln, Ernährungs-
sicherheit und gesundheitlichen Aufklärungsprogrammen;

f) Gewährleistung sicherer Arbeitsbedingungen für Gesundheitsperso-
nal;

g) Annahme, Erlass, Überprüfung und gegebenenfalls Überarbeitung
sowie Umsetzung von die Gesundheit betreffenden Rechtsvorschriften, Politi-
ken und Programmen im Benehmen mit Frauenorganisationen und anderen
Akteuren der Zivilgesellschaft und Veranschlagung der erforderlichen Haus-
haltsmittel, um das erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Ge-
sundheit zu gewährleisten, damit alle Frauen in allen Lebensphasen vollen und
gleichberechtigten Zugang zu einer umfassenden, qualitativ hochwertigen und
erschwinglichen Gesundheitsversorgung, zu entsprechenden Informationen,
Bildungsmöglichkeiten und Diensten haben; um der neuen Nachfrage von
Frauen und Mädchen nach Gesundheitsdiensten und -versorgung infolge der
HIV/Aids-Pandemie und den neuen Erkenntnissen betreffend die Bedürfnisse
der Frauen im Hinblick auf konkrete Programme auf dem Gebiet der geistigen
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Gesundheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz und den Prozess des Alterns
Rechnung zu tragen; um die Menschenrechte zu schützen und zu fördern, in-
dem gewährleistet wird, dass alle Gesundheitsdienste und das gesamte Ge-
sundheitspersonal bei der Erbringung von Gesundheitsdiensten für Frauen die
geltenden ethischen, berufsständischen und gleichstellungsorientierten Normen
einhalten, so auch gegebenenfalls durch die Schaffung beziehungsweise Stär-
kung von Aufsichts- und Durchsetzungsmechanismen;

h) Beseitigung der Diskriminierung aller Frauen und Mädchen beim
Zugang zu Gesundheitsinformationen, -erziehung, -versorgung und -diensten;

i) Reproduktive Gesundheit ist der Zustand vollständigen körperli-
chen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins von
Krankheit und Gebrechen bei allen Aspekten, die mit den Fortpflanzungsorga-
nen und ihren Funktionen und Prozessen verbunden sind. Reproduktive Ge-
sundheit bedeutet deshalb, dass Menschen ein befriedigendes und ungefährli-
ches Sexualleben haben können und dass sie die Fähigkeit zur Fortpflanzung
und die freie Entscheidung darüber haben können, ob, wann und wie oft sie
davon Gebrauch machen. In diese letzte Bedingung eingeschlossen sind das
Recht von Männern und Frauen, informiert zu werden und Zugang zu sicheren,
wirksamen, erschwinglichen und akzeptablen Familienplanungsmethoden ihrer
Wahl sowie zu anderen Methoden ihrer Wahl zur Regulierung der Fruchtbar-
keit zu haben, die nicht gegen die rechtlichen Bestimmungen verstoßen, und
das Recht auf Zugang zu angemessenen Gesundheitsdiensten, die es Frauen er-
möglichen, eine Schwangerschaft und Entbindung sicher zu überstehen, und
die für Paare die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen, dass sie ein gesun-
des Kind bekommen. Entsprechend dieser Definition des Begriffs "reproduk-
tive Gesundheit" ist die Pflege der reproduktiven Gesundheit als das Zusam-
menwirken von Methoden, Verfahren und Dienstleistungen definiert, die zur
reproduktiven Gesundheit und zum Wohlbefinden durch Verhütung und Behe-
bung von Beeinträchtigungen der reproduktiven Gesundheit beitragen. Sie um-
fasst auch die sexuelle Gesundheit, deren Zweck die Bereicherung des Lebens
und der persönlichen Beziehungen ist, und nicht lediglich die Beratung und
Betreuung in Bezug auf Fortpflanzung und sexuell übertragbare Krankheiten;

j) Eingedenk dieser Definition umfassen reproduktive Rechte be-
stimmte Menschenrechte, die bereits in nationalen Rechtsvorschriften,
internationalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte und anderen
Konsensdokumenten anerkannt sind. Diese Rechte stützen sich auf die
Anerkennung des Grundrechts aller Paare und Individuen, frei und
eigenverantwortlich über die Anzahl, den Geburtenabstand und den Zeitpunkt
der Geburt ihrer Kinder zu entscheiden und über die diesbezüglichen
Informationen und Mittel zu verfügen, sowie des Rechts, ein Höchstmaß an
sexueller und reproduktiver Gesundheit zu erreichen. Dies umfasst auch ihr
Recht, frei von Diskriminierung, Zwang und Gewalt Entscheidungen in Bezug
auf die Fortpflanzung zu treffen, wie es in Menschenrechtsdokumenten
verankert ist. Bei der Ausübung dieser Rechte sollten die Menschen die
Bedürfnisse ihrer bereits lebenden und ihrer zukünftigen Kinder sowie ihre
Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft berücksichtigen. Die Förderung
der verantwortungsbewussten Ausübung dieser Rechte für alle Menschen
sollte die wesentliche Grundlage der vom Staat und von der Gemeinschaft
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unterstützten grundsatzpolitischen Konzeptionen und Programme auf dem
Gebiet der reproduktiven Gesundheit, einschließlich der Familienplanung,
sein. Im Rahmen dieser Verpflichtung sollte der Förderung von auf
gegenseitiger Achtung beruhenden und gleichberechtigten Beziehungen
zwischen den Geschlechtern und insbesondere der Deckung des Bedarfs von
Jugendlichen an Aufklärung und Diensten volle Aufmerksamkeit geschenkt
werden, damit sie positiv und verantwortungsbewusst mit ihrer Sexualität
umgehen können. Viele Menschen in der Welt müssen aus Gründen wie den
folgenden auf reproduktive Gesundheit verzichten: unzureichendes Wissen
über die menschliche Sexualität und nicht sachgerechte beziehungsweise
mangelhafte Informationen über reproduktive Gesundheit und diesbezügliche
Dienste; Vorherrschen von risikoreichem Sexualverhalten; diskriminierende
soziale Praktiken; negative Einstellungen gegenüber Frauen und Mädchen und
begrenzte Bestimmungsgewalt vieler Frauen und Mädchen über ihr
Sexualleben und ihr generatives Verhalten. Jugendliche sind wegen ihres
Mangels an Informationen und des fehlenden Zugangs zu einschlägigen Dien-
sten in den meisten Ländern besonders gefährdet. Ältere Frauen und Männer
haben besondere Belange hinsichtlich der reproduktiven und sexuellen Ge-
sundheit, auf die oft unzureichend eingegangen wird;

k) Die Menschenrechte der Frau umfassen auch ihr Recht, frei von
Zwang, Diskriminierung und Gewalt über Angelegenheiten im Zusammenhang
mit ihrer Sexualität, einschließlich der sexuellen und reproduktiven Gesund-
heit, bestimmen und frei und eigenverantwortlich entscheiden zu können. Ein
gleichberechtigtes Verhältnis zwischen Frauen und Männern in Bezug auf die
sexuellen Beziehungen und die Fortpflanzung, was die uneingeschränkte Ach-
tung der Unversehrtheit der Person einschließt, erfordert gegenseitige Ach-
tung, Einverständnis und gemeinsame Verantwortung für das Sexualverhalten
und dessen Folgen;

l) Konzeption und Durchführung von Programmen mit dem Ziel,
Männer zu einem sicheren und verantwortungsvollen Sexual- und generativen
Verhalten und zur wirksamen Anwendung von Methoden zur Verhütung unge-
wollter Schwangerschaften und sexuell übertragbarer Infektionen, namentlich
HIV/Aids, zu ermutigen und sie dazu in die Lage zu versetzen;

m) Ergreifung aller Maßnahmen, die angezeigt sind, um schädliche,
medizinisch nicht indizierte oder erzwungene medizinische Eingriffe sowie
eine unsachgemäße oder überhöhte Medikation von Frauen zu verhindern, so-
wie Sicherstellung dessen, dass alle Frauen von entsprechend ausgebildetem
Personal über ihre Wahlmöglichkeiten sowie über voraussichtliche Vorteile
und mögliche Nebenwirkungen voll informiert werden;

n) Ergreifung von Maßnahmen, um die Nichtdiskriminierung und die
Achtung der Privatsphäre von Menschen mit HIV/Aids und sexuell über-
tragbaren Infektionen, namentlich von Frauen und jungen Menschen, sicherzu-
stellen, damit ihnen die Informationen, die sie zur Verhinderung einer weiteren
Übertragung von HIV/Aids und sexuell übertragbaren Infektionen brauchen,
nicht vorenthalten werden und sie in der Lage sind, sich ohne Furcht vor Stig-
matisierung, Diskriminierung oder Gewalt behandeln zu lassen und Ge-
sundheitsdienste zu nutzen;
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o) Erwägung der Revision von Gesetzen, die Strafmaßnahmen gegen
Frauen vorsehen, die sich einem illegalen Schwangerschaftsabbruch unterzo-
gen haben, im Lichte von Ziffer 8.25 des Aktionsprogramms der Internationa-
len Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung4, in der es heißt:

"Auf keinen Fall sollte der Schwangerschaftsabbruch als eine Famili-
enplanungsmethode gefördert werden. Alle Regierungen und zuständigen
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen sind aufge-
fordert, sich der Gesundheit der Frau stärker zu verpflichten, sich mit den
gesundheitlichen Auswirkungen gefährlicher Schwangerschaftsabbrüche
als einer wichtigen Frage der öffentlichen Gesundheit auseinander-
zusetzen20 und den Rückgriff auf Schwangerschaftsabbrüche durch
erweiterte und verbesserte Familienplanungsdienste zu verringern. Die
Verhütung ungewollter Schwangerschaften muss immer höchsten
Vorrang erhalten, und es sollte alles versucht werden, um die Not-
wendigkeit eines Schwangerschaftsabbruchs auszuschalten. Ungewollt
schwanger gewordene Frauen sollten jederzeit Zugang zu zuverlässigen
Informationen und einfühlsamer Beratung haben. Alle Maßnahmen und
Änderungen im Rahmen des Gesundheitswesens zur Frage des Schwan-
gerschaftsabbruchs können nur auf nationaler oder lokaler Ebene im
Einklang mit der innerstaatlichen Gesetzgebung beschlossen werden. Wo
Schwangerschaftsabbrüche nicht gegen das Gesetz verstoßen, sollen sie
sachgemäß vorgenommen werden. In allen Fällen sollte die Frau im Falle
des Auftretens von Komplikationen bei einem Schwangerschaftsabbruch
Zugang zu qualitativ hochwertigen Diensten haben. Nach einem
Schwangerschaftsabbruch sollten umgehend Beratungs-, Aufklärungs-
und Familienplanungsdienste angeboten werden, was ebenfalls zur
Vermeidung erneuter Schwangerschaftsabbrüche beitragen wird.

20 Gefährlicher Schwangerschaftsabbruch wird definiert als ein Verfah-
ren zum Abbruch einer ungewollten Schwangerschaft, das von Personen, denen die
erforderliche Qualifikation fehlt, und/oder in einer Umgebung, welche die medizini-
schen Mindeststandards nicht erfüllt, durchgeführt wird (auf der Grundlage von The
Prevention and Management of Unsafe Abortion (Verhütung von und Auseinander-
setzung mit gefährlichen Schwangerschaftsabbrüchen), Bericht einer technischen
Arbeitsgruppe der WHO, Genf, April 1992 (WHO/MSM/92.5))".

p) Förderung und Verbesserung umfassender geschlechtsspezifischer
Strategien zur Prävention und Kontrolle des Tabakgebrauchs für alle Frauen,
insbesondere Jugendliche und Schwangere, darunter unter anderem Aufklä-
rungs-, Verhütungs- und Entwöhnungsprogramme und -dienste und die Ver-
ringerung der Belastung durch Passivrauchen, sowie Unterstützung der Ausar-
beitung des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation über
Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation;

q) Förderung beziehungsweise Verbesserung von Informations-
programmen und Maßnahmen wie der Behandlung zur Beseitigung des zu-
nehmenden Drogenmissbrauchs durch Frauen und weibliche Jugendliche,
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sowie Aufklärungskampagnen über die damit verbundenen Gefahren für die
Gesundheit und die sonstigen Folgen und die Auswirkungen auf die Familie.

73. a) Integration einer Gleichstellungsperspektive in die wichtigsten ma-
kroökonomischen und sozialen Entwicklungspolitiken und einzelstaatlichen
Entwicklungsprogramme;

b) Einbeziehung einer Gleichstellungsperspektive in die Konzeption,
Ausarbeitung, Annahme und Durchführung aller Haushaltsverfahren, soweit
angezeigt, um eine gerechte, wirksame und angemessene Mittelzuteilung zu
fördern und ausreichende Mittel zur Unterstützung von Gleichstellungs- und
Entwicklungsprogrammen zur stärkeren Ermächtigung der Frauen zuzuweisen
sowie die erforderlichen analytischen und methodologischen Hilfsmittel und
Mechanismen für Überwachung und Evaluierung zu entwickeln;

c) Aufstockung, soweit angezeigt, und wirksame Nutzung der finan-
ziellen und sonstigen Ressourcen im sozialen Bereich, insbesondere im Bil-
dungs- und Gesundheitswesen, um die Gleichstellung und Ermächtigung der
Frauen als zentrale Strategie für Entwicklungsförderung und Armutsbekämp-
fung zu erreichen;

d) Bemühungen um die Reduzierung des unverhältnismäßig hohen
Anteils von in Armut lebenden Frauen, insbesondere Frauen im ländlichen
Raum, durch die Durchführung einzelstaatlicher Armutsbekämpfungspro-
gramme, in deren Mittelpunkt eine Gleichstellungsperspektive und die Er-
mächtigung der Frau stehen, samt kurz- und langfristigen Zielen.

74. a) Durchführung sozioökonomischer Politiken, die eine nachhaltige
Entwicklung fördern, und Unterstützung und Sicherung von Armutsbekämp-
fungsprogrammen, insbesondere zu Gunsten von Frauen, unter anderem durch
Qualifizierungsmaßnahmen, gleichen Zugang zu und gleiche Verfügungsge-
walt über Ressourcen, Finanzmittel, Darlehen, namentlich auch Kleinstkredite,
Informationen und Technologien sowie gleichen Zugang zu den Märkten zu
Gunsten der Frauen aller Altersstufen, insbesondere in Armut lebender oder
marginalisierter Frauen, namentlich auch Frauen im ländlichen Raum, au-
tochthoner Frauen und weiblicher Haushaltsvorstände;

b) Schaffung und Sicherstellung des Zugangs zu Sozialschutz-
systemen, unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse aller in Armut
lebenden Frauen und der demografischen und gesellschaftlichen Verän-
derungen, um Schutz vor den mit der Globalisierung einhergehenden Unge-
wissheiten und veränderten Arbeitsbedingungen zu bieten, sowie Bemühungen
zur Sicherstellung dessen, dass neue, flexible und sich neu herausbildende Ar-
beitsformen vom Sozialschutzsystem ausreichend erfasst werden;

c) Fortsetzung der Überprüfung, Änderung und Umsetzung makroöko-
nomischer und sozialer Politiken und Programme, unter anderem auch durch
die aus einer Gleichstellungsperspektive erfolgende Analyse der Politiken und
Programme im Zusammenhang mit Strukturanpassung und Auslandsverschul-
dungsproblemen, mit dem Ziel, den gleichen Zugang von Frauen zu Res-
sourcen und den allgemeinen Zugang zu einer sozialen Grundversorgung zu
gewährleisten.
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75. Erleichterung der Beschäftigung von Frauen, unter anderem durch die
Förderung eines ausreichenden Sozialschutzes, die Vereinfachung von Ver-
waltungsverfahren, gegebenenfalls die Beseitigung fiskalischer Hindernisse
und andere Maßnahmen, wie Zugang zu Risikokapital, Kreditsystemen,
Kleinstkrediten und anderen Finanzierungsmöglichkeiten, Erleichterung des
Aufbaus von Kleinstbetrieben sowie von Klein- und Mittelbetrieben;

76. a) Schaffung beziehungsweise Stärkung bestehender institutioneller
Mechanismen auf allen Ebenen zur Zusammenarbeit mit nationalen Ein-
richtungen, um die gesellschaftliche Unterstützung der Gleichstellung von
Mann und Frau zu erhöhen, in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, ins-
besondere den nichtstaatlichen Frauenorganisationen;

b) Ergreifung von Maßnahmen auf höchster Ebene zur kontinuierli-
chen Förderung der Frau, insbesondere durch die Stärkung nationaler Einrich-
tungen zur Integration einer Gleichstellungsperspektive und dadurch zur
schnelleren Ermächtigung der Frauen auf allen Gebieten und Gewährleistung
des Eintretens für Gleichstellungspolitiken;

c) Ausstattung der nationalen Einrichtungen mit den erforderlichen
personellen und finanziellen Ressourcen, so auch durch die Erkundung inno-
vativer Finanzierungsmethoden, damit die Integration einer Gleichstellungs-
perspektive in alle Politiken, Programme und Projekte erreicht wird;

d) Prüfung der Möglichkeit der Einsetzung wirksam tätiger Kommis-
sionen oder anderer Einrichtungen zur Förderung der Chancengleichheit;

e) Verstärkung der Bemühungen um die volle Durchführung der zur
Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing erarbeiteten nationalen Aktions-
pläne und erforderlichenfalls deren Anpassung oder Erarbeitung nationaler
Pläne für die Zukunft;

f) Sicherstellung dessen, dass bei der Konzeption aller staatlichen In-
formationspolitiken und -strategien die geschlechtsbezogenen Aspekte berück-
sichtigt werden.

77. a) Institutionelle und finanzielle Unterstützung der einzelstaatlichen
statistischen Ämter bei der Sammlung, Zusammenstellung und Verbreitung
von nach Geschlecht, Alter und gegebenenfalls anderen Faktoren aufge-
schlüsselten Daten in Formaten, die der Öffentlichkeit und den politischen
Entscheidungsträgern zugänglich sind, unter anderem zum Zweck der Analyse,
Überwachung und Wirkungsbewertung nach geschlechtsspezifischen Gesichts-
punkten sowie Unterstützung neuer Arbeiten zur Aufstellung von Statistiken
und Indikatoren, insbesondere auf Gebieten, auf denen ein besonderer Infor-
mationsmangel besteht;

b) Regelmäßige Zusammenstellung und Veröffentlichung von Verbre-
chensstatistiken und Erfassung von Tendenzen bei der Strafverfolgung im Zu-
sammenhang mit Verletzungen der Rechte von Frauen und Mädchen, mit dem
Ziel, das Problembewusstsein zu erhöhen und so wirksamere Politiken auszu-
arbeiten;
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c) Aufbau nationaler Kapazitäten zur Durchführung politikorientierter
und geschlechtsbezogener Forschungsarbeiten und Wirkungsstudien durch
Universitäten und staatliche Forschungs-/Ausbildungsinstitute, um eine ge-
schlechtsspezifische Wissensbasis für die Politikgestaltung zu schaffen.

B. Auf nationaler Ebene zu ergreifende weitere Maßnahmen

Seitens der Regierungen, des Privatsektors, der nichtstaatlichen Or-
ganisationen und anderer Akteure der Zivilgesellschaft:

78. a) Förderung der Einführung von Programmen zur Ausbildung und
Unterweisung in rechtlichem Grundwissen, die die Fähigkeiten von Frauen-
organisationen, sich zum Anwalt der Menschenrechte und Grundfreiheiten von
Frauen und Mädchen zu machen, ausbauen und unterstützen;

b) Förderung der Zusammenarbeit, gegebenenfalls zwischen ver-
schiedenen staatlichen Ebenen, nichtstaatlichen Organisationen, Basisorga-
nisationen, traditionellen Führungspersönlichkeiten und Repräsentanten der
Gemeinwesen zur Förderung und zum Schutz aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten von Frauen und Mädchen und der Würde und des Werts des
Menschen sowie der Gleichberechtigung von Frauen und Männern;

c) Förderung der Zusammenarbeit zwischen Regierungsbehörden, Par-
lamentariern und gegebenenfalls anderen in Betracht kommenden Behörden
und Frauenorganisationen, einschließlich nichtstaatlicher Organisationen, um
sicherzustellen, dass die Rechtsvorschriften nicht diskriminierend sind;

d) nach Bedarf ein gleichstellungsorientiertes Training für alle Ak-
teure, einschließlich Polizisten, Staatsanwälte und Richter, das sie auf den Um-
gang mit Gewaltopfern vorbereitet, insbesondere Frauen und Mädchen, na-
mentlich mit Opfern sexueller Gewalt.

79. a) Anwendung eines ganzheitlichen Ansatzes für die körperliche und
geistige Gesundheit der Frauen in allen Lebensphasen, Ergreifung weiterer
Maßnahmen zur Neukonzipierung von Gesundheitsinformationen, Gesund-
heitsdiensten und der Ausbildung von Gesundheitspersonal im Hinblick auf
die Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte, Förderung eines ausge-
wogenen Verhältnisses zwischen Männern und Frauen auf allen Ebenen des
Gesundheitswesens und gebührende Berücksichtigung der Perspektive der
Frauen und ihres Rechts auf Schutz der Privatsphäre, Wahrung der Vertraulich-
keit und freiwillige Zustimmung nach vorheriger Aufklärung;

b) Verstärkung der Anstrengungen mit dem Ziel, den allgemeinen Zu-
gang zu einer qualitativ hochwertigen primären Gesundheitsversorgung in al-
len Lebensphasen, einschließlich im Bereich der sexuellen und reproduktiven
Gesundheit, spätestens bis zum Jahr 2015 sicherzustellen;

c) Überprüfung und Überarbeitung der einzelstaatlichen Politiken,
Programme und Rechtsvorschriften zur Umsetzung der von der einund-
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung verabschiedeten Schlüs-
selmaßnahmen3 zur weiteren Umsetzung des Aktionsprogramms der
Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung4, mit beson-
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derem Augenmerk auf der Erreichung der konkreten Zielwerte betreffend die
Verringerung der Müttersterblichkeit, die Erhöhung des Anteils von Geburten,
bei denen qualifiziertes geburtshilfliches Personal anwesend ist, die Bereit-
stellung eines möglichst breiten Spektrums sicherer und wirksamer Familien-
planungs- und Empfängnisverhütungsmethoden sowie die Senkung des
HIV/Aids-Infektionsrisikos bei jungen Menschen;

d) Verstärkung der Maßnahmen zur Verbesserung des Ernährungszu-
stands aller Mädchen und Frauen, im Bewusstsein der Folgen schwerer und
mittelschwerer Mangelernährung, der lebenslangen Auswirkungen der Ernäh-
rung und des Zusammenhangs zwischen der Gesundheit von Mutter und Kind,
durch die Förderung und verstärkte Unterstützung von Programmen zur
Verringerung der Mangelernährung, wie Schulspeisungsprogramme, Ernäh-
rungsprogramme für Mutter und Kind und Mikronährstoffzusätze, unter beson-
derer Beachtung der Notwendigkeit der Überbrückung des Geschlechterunter-
schieds beim Ernährungszustand;

e) Überprüfung, unter voller Mitwirkung der Frauen, und Überwa-
chung der Auswirkungen von Reformen im Gesundheitssektor auf die Gesund-
heit der Frauen und die Ausübung ihrer Menschenrechte, insbesondere im Hin-
blick auf die ländlichen und städtischen Gesundheitsdienste für in Armut le-
bende Frauen, sowie Sicherstellung dessen, dass die Reformen unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse der Frauen den vollen und glei-
chen Zugang zu einer verfügbaren, erschwinglichen und qualitativ hochwerti-
gen Gesundheitsversorgung und Gesundheitsdiensten für alle Frauen ge-
währleisten;

f) Konzeption und Durchführung von Programmen, gegebenenfalls
unter voller Mitwirkung der Jugendlichen, um ihnen Aufklärung, Informatio-
nen und geeignete, spezifische, nutzerfreundliche und leicht zugängliche Dien-
ste frei von Diskriminierung zur Verfügung zu stellen, um ihren Bedürfnissen
im Hinblick auf ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit gerecht zu werden,
unter Berücksichtigung ihres Rechts auf Schutz der Privatsphäre, die Wahrung
der Vertraulichkeit, Achtung und Zustimmung in Kenntnis der Sachlage sowie
der Aufgaben, Rechte und Pflichten der Eltern oder des Vormunds, das Kind
bei der Ausübung der in dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes13

anerkannten Rechte in einer seiner Entwicklung entsprechenden Weise und in
Übereinstimmung mit dem Übereinkommen über die Beseitigung jeder Form
der Diskriminierung der Frau8 angemessen zu leiten und zu führen, sowie Si-
cherstellung dessen, dass bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, das
Wohl des Kindes vorrangig berücksichtigt wird. Diese Programme sollten un-
ter anderem das Selbstwertgefühl der weiblichen Jugendlichen aufbauen und
ihnen helfen, die Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen, die
Gleichstellung der Geschlechter und ein verantwortungsbewusstes Sexual-
verhalten fördern, über sexuell übertragbare Infektionen, namentlich auch
HIV/Aids, sowie sexuelle Gewalt und sexuelle Misshandlung aufklären und
Prävention und Behandlung fördern sowie Jugendliche über die Vermeidung
ungewollter und verfrühter Schwangerschaften beraten;

                                                     
13 Resolution 44/25, Anlage.
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g) Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Bereitstellung so-
zialer Dienste und von Unterstützung für jugendliche Schwangere und Mütter,
insbesondere um ihnen die Fortsetzung und den Abschluss ihrer Schulausbil-
dung zu ermöglichen;

h) Besonderes Augenmerk auf dem Aufbau und der Verbesserung des
Zugangs zu besseren und neuen Technologien sowie zu gefahrlosen und er-
schwinglichen Medikamenten und Behandlungen, um den Gesundheitsbe-
dürfnissen der Frauen gerecht zu werden, so unter anderem bei Herz-Lungen-
Erkrankungen, Bluthochdruck, Osteoporose, Brust-, Gebärmutterhals- und
Eierstockkrebs sowie Familienplanung und Empfängnisverhütungsmethoden
sowohl für Frauen als auch für Männer.

80. Entwicklung und Anwendung von Rahmen, Leitlinien und anderen prak-
tischen Instrumenten und Indikatoren zur Beschleunigung der Integration einer
Gleichstellungsperspektive in alle Politikbereiche, namentlich geschlechts-
spezifische Forschungsarbeiten, analytische Instrumente und Methoden, Aus-
bildungslehrgänge, Fallstudien, Statistiken und Informationen.

81. a) Gewährleistung der Chancengleichheit und günstiger Bedingungen
für Frauen aller Altersstufen und unabhängig von ihrer Herkunft zu den glei-
chen Bedingungen wie für Männer, durch die Förderung ihres Eintritts in die
Politik und ihrer Partizipation auf allen Ebenen;

b) Förderung der Nominierung von mehr weiblichen Kandidaten, un-
ter anderem durch politische Parteien, Quoten oder messbare Ziele oder son-
stige geeignete Mittel, zur Wahl in die Parlamente und in andere Strukturen
der Gesetzgebung, um den Anteil der Frauen an der Politikformulierung und
ihren Beitrag dazu auszuweiten;

c) Einleitung und Weiterführung von Konsultationsverfahren und
-mechanismen in Partnerschaft mit Frauenorganisationen, einschließlich nicht-
staatlicher Organisationen und Gemeinwesengruppen, damit sichergestellt
wird, dass alle Frauen, vor allem diejenigen, die sich bei der Teilnahme am öf-
fentlichen Leben besonderen Barrieren gegenübersehen, an den sich auf ihr
Leben auswirkenden Entscheidungen in vollem Umfang beteiligt und darüber
informiert sind.

82. a) Förderung und Schutz der Rechte der Arbeitnehmerinnen und Maß-
nahmen zur Beseitigung struktureller und rechtlicher Hindernisse sowie ste-
reotyper Einstellungen zur Gleichstellung am Arbeitsplatz, um unter anderem
folgende Probleme anzugehen: Voreingenommenheit gegen Frauen bei der
Einstellung; Arbeitsbedingungen; Segregation und Belästigung am Arbeits-
platz; Diskriminierung bei den Sozialschutzleistungen; Arbeitsschutz für
Frauen; ungleiche Aufstiegschancen und ungenügende Übernahme von Fami-
lienpflichten durch die Männer;

b) Förderung von Programmen, die Frauen und Männer in die Lage
versetzen, Berufstätigkeit und Familienpflichten miteinander zu vereinbaren
und die Männer dazu ermutigen, sich zu gleichen Teilen an der Haushaltsarbeit
und der Kinderbetreuung zu beteiligen;
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c) Ausarbeitung beziehungsweise Ausbau von Politiken und Program-
men zur Unterstützung der Frauen in den vielfachen Rollen, in denen sie zum
Wohl der Familie in verschiedenen Formen beitragen, wobei die soziale Be-
deutung der Mutterschaft, der Elternschaft, der Rolle der Eltern beziehungs-
weise des Vormunds bei der Erziehung der Kinder und der Sorge für andere
Familienmitglieder anzuerkennen ist. Diese Politiken und Programme sollten
auch die gemeinschaftliche Verantwortung der Eltern, der Frauen und Männer
und der Gesellschaft insgesamt in dieser Hinsicht fördern;

d) Konzeption, Umsetzung und Förderung von familienfreundlichen
Politiken und Diensten, namentlich von erschwinglichen, leicht zugänglichen
und qualitativ hochwertigen Betreuungsdiensten für Kinder und andere Unter-
haltsberechtigte, Elternurlaub und andere Urlaubsregelungen, Kampagnen zur
Sensibilisierung der Öffentlichkeit und anderer relevanter Akteure für die Be-
rufsausübung und die Wahrnehmung von Familienpflichten zu gleichen Teilen
durch Frauen und Männer;

e) Ausarbeitung von Politiken und Programmen zur Verbesserung der
Beschäftigungschancen für Frauen und ihres Zugangs zu anspruchsvollen Tä-
tigkeiten durch besseren Zugang zu schulischen und außerschulischen Bil-
dungsmöglichkeiten und zur Berufsbildung, zu lebenslangem Lernen und Um-
schulung, Korrespondenzkursen, namentlich in der Informations- und Kom-
munikationstechnik und unternehmerischen Kompetenzen, insbesondere in den
Entwicklungsländern, mit dem Ziel, die Ermächtigung der Frauen in ihren ver-
schiedenen Lebensphasen zu unterstützen;

f) Ergreifung von Maßnahmen, um die Beteiligung der Frauen in allen
Sektoren und Berufen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen und eine ausgewogene
Vertretung von Frauen und Männern herbeizuführen, unter anderem durch die
Förderung der Schaffung oder Ausweitung von institutionellen Netzwerken zur
Unterstützung der Laufbahnentwicklung und der Beförderung von Frauen;

g) Ausarbeitung und/oder Stärkung von Programmen und Politiken zur
Unterstützung von Unternehmerinnen, namentlich auch in neuen Unterneh-
men, durch Zugang zu Informationen, Ausbildung, insbesondere auch Berufs-
bildung, neuen Technologien, Netzwerken, Krediten und Finanzdienstleistun-
gen;

h) Einleitung positiver Schritte zur Förderung der gleichen Bezahlung
für gleiche oder gleichwertige Arbeit sowie zur Verminderung der Einkom-
mensunterschiede zwischen Frauen und Männern;

i) Förderung und Unterstützung des Unterrichts in den Naturwissen-
schaften, Mathematik, neuen Technologien, namentlich auch Informationstech-
nik, und technischen Fächern für Mädchen, und Ermutigung der Frauen, unter
anderem durch Karriereberatung, sich um eine Beschäftigung in wach-
stumsstarken Hochlohnsektoren und -berufen zu bemühen;

j) Ausarbeitung von Politiken und Durchführung von Programmen,
insbesondere für Männer und Jungen, zur Änderung stereotyper Einstellungen
und Verhaltensweisen hinsichtlich der Rollen- und Aufgabenverteilung der
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Geschlechter, mit dem Ziel, die Gleichstellung der Geschlechter sowie positive
Einstellungen und Verhaltensweisen zu fördern;

k) Verstärkung von Sensibilisierungskampagnen für geschlechts-
spezifische Fragen und einer gleichstellungsorientierten Ausbildung für Frauen
und Männer sowie Mädchen und Jungen, mit dem Ziel, eingefahrene schädli-
che Rollenklischees zu beseitigen;

l) Analyse der wichtigsten Gründe, aus denen Männer und Frauen
vom Prozess der Schaffung von Arbeitsplätzen beziehungsweise von Kürzun-
gen im Zuge wirtschaftlicher Übergangsprozesse und des Strukturwandels, na-
mentlich auch der Globalisierung, möglicherweise unterschiedlich betroffen
sind, und gegebenenfalls Ergreifung von Abhilfemaßnahmen;

m) Förderung des Bewusstseins für geschlechtsspezifische Fragen und
der sozialen Verantwortung des Privatsektors, unter anderem durch Arbeits-
zeitmanagement und Verbreitung von gleichstellungsorientierten Informatio-
nen sowie Durchführung von Lobbykampagnen.

83. a) Stärkung oder gegebenenfalls Schaffung regelmäßiger nationaler
kollaborativer Berichterstattungsmechanismen, unter Mitwirkung der nicht-
staatlichen Organisationen, insbesondere der Frauenorganisationen, zur Über-
wachung der bei der Umsetzung der einzelstaatlichen Politiken, Programme
und Zielwerte für die Herbeiführung der Gleichstellung erzielten Fortschritte;

b) Unterstützung der Arbeit, die die nichtstaatlichen Organisation und
die Gemeinwesenorganisationen leisten, um benachteiligten Frauen, insbeson-
dere Frauen in ländlichen Gebieten, dabei behilflich zu sein, Zugang zu
Finanzinstitutionen zu finden, um Unternehmen zu gründen und andere dauer-
hafte Existenzgrundlagen zu schaffen;

c) Ergreifung von Maßnahmen, die alle älteren Frauen in die Lage
versetzen, an allen Aspekten des Lebens aktiv teilzuhaben und eine Reihe von
Funktionen in den Gemeinwesen, im öffentlichen Leben und bei Entschei-
dungsprozessen zu übernehmen, und Ausarbeitung und Durchführung von Po-
litiken und Programmen mit dem Ziel, den vollen Genuss ihrer Menschen-
rechte und ihrer Lebensqualität zu gewährleisten und ihren Bedürfnissen Rech-
nung zu tragen und auf diese Weise zur Verwirklichung einer Gesellschaft für
alle Altersgruppen beizutragen;

d) Ausarbeitung und Durchführung von Politiken und Programmen
mit dem Ziel, den besonderen Bedürfnissen behinderter Frauen und Mädchen
umfassend Rechnung zu tragen, ihren gleichen Zugang zu Bildung auf allen
Ebenen, einschließlich technischer und beruflicher Ausbildung und ange-
messener Rehabilitationsprogramme, zu gesundheitlicher Versorgung und Ge-
sundheitsdiensten sowie zu Beschäftigungsmöglichkeiten zu gewährleisten,
ihre Menschenrechte zu schützen und zu fördern und gegebenenfalls beste-
hende Ungleichheiten zwischen behinderten Frauen und Männern zu beheben.
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C. Auf internationaler Ebene zu ergreifende Maßnahmen

Durch das System der Vereinten Nationen, internationale und ge-
gebenenfalls regionale Organisationen:

84. a) Auf entsprechendes Ersuchen Unterstützung der Regierungen beim
Aufbau institutioneller Kapazitäten und bei der Erarbeitung nationaler Akti-
onspläne beziehungsweise bei der weiteren Umsetzung vorhandener Aktions-
pläne zur Umsetzung der Aktionsplattform;

b) Unterstützung der nichtstaatlichen Organisationen, insbesondere
der Frauenorganisationen, beim Ausbau ihrer Fähigkeit, für die Aktionsplatt-
form einzutreten, sie umzusetzen, zu bewerten und weiterzuverfolgen;

c) Ausstattung der regionalen und nationalen Programme mit aus-
reichenden Ressourcen zur Umsetzung der Aktionsplattform in den zwölf
Hauptproblembereichen;

d) Unterstützung der Regierungen der Übergangsländer bei der Wei-
terentwicklung und Durchführung von Plänen und Programmen zur Ausstat-
tung der Frauen mit wirtschaftlicher und politischer Macht;

e) Aufforderung an den Wirtschafts- und Sozialrat, die Regionalkom-
missionen zu ersuchen, im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate und Ressourcen
eine regelmäßig zu aktualisierende Datenbank aufzubauen, in der alle Pro-
gramme und Projekte erfasst sind, die in ihrer jeweiligen Region von Organen
oder Organisationen des Systems der Vereinten Nationen durchgeführt werden,
um ihre breitere Bekanntmachung und die Bewertung ihrer Auswirkungen auf
die Ermächtigung der Frauen durch die Umsetzung der Aktionsplattform zu er-
leichtern.

85. a) Weitere Umsetzung, Evaluierung und Weiterverfolgung der man-
datsmäßigen Tätigkeiten der Organisationen der Vereinten Nationen, unter vol-
ler Nutzung des innerhalb des Systems der Vereinten Nationen vorhandenen
Sachverstands, sowie der einvernehmlichen Schlussfolgerungen des Wirt-
schaft- und Sozialrats und anderer Programme und Initiativen zur Integration
einer Gleichstellungsperspektive in alle Politiken, Programme und Planungen
des Systems der Vereinten Nationen, namentlich durch integrierte und koordi-
nierte Folgemaßnahmen zu allen großen Konferenzen und Gipfeltreffen der
Vereinten Nationen, und Sicherstellung der Zuteilung ausreichender Ressour-
cen und der Beibehaltung von Gleichstellungsstellen und -beauftragten zur Er-
reichung dieses Ziels;

b) Unterstützung von Ländern, auf deren Ersuchen, bei der Ausarbei-
tung von Methoden für die Erstellung von Statistiken betreffend die Beiträge
von Frauen und Männern zu Gesellschaft und Wirtschaft sowie die sozio-
ökonomische Situation von Frauen und Männern, insbesondere im Zusammen-
hang mit Armut sowie mit bezahlter und unbezahlter Arbeit in allen Sektoren;

c) Unterstützung der einzelstaatlichen Bemühungen, insbesondere in
den Entwicklungsländern, zur Erweiterung des Zugangs zu neuen Informa-
tionstechnologien im Rahmen der Bemühungen um eine kollaborative
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Forschung, Ausbildung und Informationsverbreitung, namentlich auch durch
das vom Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung
der Frau entwickelte Informations- und Netzwerksystem zur Sensibilisierung
für Gleichstellungsfragen, bei gleichzeitiger Unterstützung der herkömmlichen
Informationsverbreitungs-, Forschungs- und Ausbildungsmethoden;

d) Sicherstellung dessen, dass alle Bediensteten der Vereinten Natio-
nen und Amtsträger am Amtssitz und im Feld, insbesondere in Feldeinsätzen,
eine Ausbildung zur Integration einer Gleichstellungsperspektive in alle ihre
Tätigkeitsbereiche, namentlich in Bezug auf eine Analyse geschlechtsspezifi-
scher Auswirkungen, erhalten, sowie Gewährleistung einer angemessenen wei-
terführenden Ausbildung auf diesem Gebiet;

e) Unterstützung der Kommission für die Rechtsstellung der Frau, im
Rahmen ihres Mandats, bei der Evaluierung und Förderung der Umsetzung der
Aktionsplattform von Beijing und deren Folgemaßnahmen;

f) Auf entsprechendes Ersuchen Unterstützung der Regierungen bei
der Integration einer Gleichstellungsperspektive als maßgeblicher Entwick-
lungsfaktor in die einzelstaatliche Entwicklungsplanung;

g) Auf entsprechendes Ersuchen Unterstützung der Vertragsstaaten
beim Aufbau von Kapazitäten zur Durchführung des Übereinkommens über
die Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau8, und in diesem Zu-
sammenhang Aufforderung an die Vertragsstaaten, die abschließenden Stel-
lungnahmen wie auch die allgemeinen Empfehlungen des Ausschusses für die
Beseitigung der Diskriminierung der Frau zu beachten.

86. a) Auf entsprechendes Ersuchen Unterstützung der Regierungen bei
der Erarbeitung von geschlechtsspezifisch differenzierenden Strategien für die
Hilfeleistung und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen bei humanitären Krisen
infolge bewaffneter Konflikte und Naturkatastrophen;

b) Gewährleistung und Unterstützung der vollen Mitwirkung der
Frauen an der Entscheidungsfindung auf allen Ebenen und bei der Durchfüh-
rung von Entwicklungsaktivitäten und Friedensprozessen, namentlich der Kon-
fliktverhütung und -beilegung, dem Wiederaufbau in der Konfliktfolgezeit, der
Friedensschaffung, der Friedenssicherung und der Friedenskonsolidierung und
in diesem Zusammenhang Unterstützung der Beteiligung von Frauen- und Ge-
meinwesenorganisationen sowie nichtstaatlichen Organisationen;

c) Unterstützung der Beteiligung von Frauen an der Entscheidungsfin-
dung auf allen Ebenen und Herbeiführung eines ausgewogenen Verhältnisses
bei der Ernennung von Frauen und Männern, unter voller Achtung des Grund-
satzes der ausgewogenen geografischen Verteilung, namentlich auch als Son-
derbotschafterinnen und Sonderbeauftragte sowie bei der Wahrnehmung von
Guten Diensten im Namen des Generalsekretärs, unter anderem in Angelegen-
heiten, die die Friedenssicherung und die Friedenskonsolidierung betreffen,
sowie im Bereich operative Aktivitäten, einschließlich als residierende Koor-
dinatorinnen;
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d) Nach Bedarf ein Sensibilisierungstraining in Gleichstellungsfragen
für alle Akteure in Friedenssicherungsmissionen, das sie auf den Umgang mit
Gewaltopfern vorbereitet, insbesondere Frauen und Mädchen, namentlich mit
Opfern sexueller Gewalt;

e) Ergreifung weiterer wirksamer Maßnahmen zur Beseitigung der
Hindernisse, die sich dem Recht der Völker auf Selbstbestimmung entge-
genstellen, insbesondere von Völkern unter kolonialer und ausländischer Be-
setzung, die sich weiterhin nachteilig auf ihre wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung auswirken.

87. a) Unterstützung von Tätigkeiten, die auf die Beseitigung aller For-
men der Gewalt gegen Frauen und Mädchen abzielen, namentlich durch die
Unterstützung der Tätigkeiten von Frauennetzwerken und -organisationen in-
nerhalb der Systems der Vereinten Nationen;

b) Prüfung der Möglichkeit, eine internationale "Nulltoleranz"-Kam-
pagne über Gewalt gegen Frauen einzuleiten.

88. Förderung der Durchführung von Maßnahmen zur Erreichung des Ziels
eines 50:50-Verhältnisses zwischen den Geschlechtern in allen Dienstposten,
einschließlich des Höheren Dienstes und darüber, insbesondere in den höheren
Ebenen ihrer Sekretariate, namentlich auch bei Friedenssicherungsmissionen,
Friedensverhandlungen und in allen Tätigkeiten, nach Bedarf Berichterstattung
darüber und Stärkung der Mechanismen für die Rechenschaftspflicht des
Managements.

89. Unter voller Mitwirkung der Frauen Ergreifung von Maßnahmen, um auf
allen Ebenen ein befähigendes Umfeld zu schaffen, das der Herbeiführung und
der Wahrung des Weltfriedens, der Demokratie und der friedlichen Beilegung
von Streitigkeiten unter voller Achtung der Grundsätze der Souveränität, der
territorialen Unversehrtheit und der politischen Unabhängigkeit der Staaten
und der Nichteinmischung in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur in-
neren Zuständigkeit eines Staates gehören, im Einklang mit der Charta der
Vereinten Nationen und dem Völkerrecht, wie auch der Förderung und dem
Schutz aller Menschenrechte, namentlich auch des Rechts auf Entwicklung,
sowie der Grundfreiheiten förderlich ist.

D. Auf nationaler und internationaler Ebene zu ergreifende Maßnahmen

Seitens der Regierungen, der regionalen und internationalen Orga-
nisationen einschließlich des Systems der Vereinten Nationen und der
internationalen Finanzinstitutionen, und gegebenenfalls seitens
anderer Akteure:

90. Ergreifung von Maßnahmen zur Vermeidung beziehungsweise Unterlas-
sung aller einseitigen Maßnahmen, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht
und der Charta der Vereinten Nationen stehen und die die volle wirtschaftliche
und soziale Entwicklung der Bevölkerung der betroffenen Länder, insbeson-
dere der Frauen und Kinder, behindern, ihr Wohl beeinträchtigen und ein Hin-
dernis für die volle Ausübung ihrer Menschenrechte darstellen, namentlich des
Rechts aller Menschen auf einen im Hinblick auf Gesundheit und Wohlergehen
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angemessenen Lebensstandard und ihres Rechts auf Nahrungsmittel, ärztliche
Versorgung und die notwendigen sozialen Dienstleistungen. Sicherstellung
dessen, dass Nahrungsmittel und Medikamente nicht als politische Druckmittel
eingesetzt werden.

91. Ergreifung dringender und wirksamer völkerrechtsgemäßer Maßnahmen
zur Milderung der nachteiligen Auswirkungen von Wirtschaftssanktionen auf
Frauen und Kinder.

92. a) Förderung der internationalen Zusammenarbeit zur Unterstützung
der regionalen und nationalen Bemühungen zur Ausarbeitung und Verwendung
geschlechtsbezogener Analysen und Statistiken, indem unter anderem nationa-
len statistischen Ämtern auf Antrag institutionelle und finanzielle Hilfe ge-
währt wird, um sie in die Lage zu versetzen, Ersuchen um nach Geschlecht
und Alter aufgeschlüsselte Daten nachzukommen, die von Regierungen bei der
Ausarbeitung geschlechtsspezifischer statistischer Indikatoren für die Überwa-
chung und die Wirkungsbewertung von Politiken und Programmen verwendet
werden, sowie regelmäßige strategische Erhebungen durchzuführen;

b) Herbeiführung eines internationalen Konsenses, unter voller
Mitwirkung aller Länder, über Indikatoren und Möglichkeiten zur Messung
von Gewalt gegen Frauen und Erwägung der Einrichtung einer leicht zugängli-
chen Datenbank über Statistiken, Rechtsvorschriften, Ausbildungsmodelle,
gute Praktiken, gewonnene Erfahrungen und sonstige Ressourcen in Bezug auf
alle Formen der Gewalt gegen Frauen, einschließlich Wanderarbeitnehmerin-
nen;

c) Gegebenenfalls in Partnerschaft mit einschlägigen Institutionen die
Förderung, Verbesserung, Systematisierung und Finanzierung der Sammlung
von nach Geschlecht, Alter und anderen geeigneten Faktoren aufgeschlüsselten
Daten betreffend die Gesundheit und den Zugang zur Gesundheitsversorgung,
einschließlich umfassender Informationen über die Auswirkungen von
HIV/Aids auf Frauen in allen Lebensphasen;

d) Beseitigung geschlechtsbezogener Voreingenommenheit in der bio-
medizinischen, klinischen und sozialen Forschung, namentlich durch die
Durchführung von freiwilligen klinischen Versuchen mit Frauen, unter ge-
bührender Berücksichtigung ihrer Menschenrechte und unter strikter Einhal-
tung der international anerkannten rechtlichen, ethischen, medizinischen, Si-
cherheits- und wissenschaftlichen Normen, sowie Sammlung und Analyse ge-
schlechtsspezifischer Informationen über Dosierung, Nebenwirkungen und
Wirksamkeit von Arzneimitteln, einschließlich Empfängnisverhütungsmitteln
und Methoden zum Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen, und Bereit-
stellung dieser Informationen an geeignete Institutionen und die Endnutzer.

93. a) Aufbau und Unterstützung der Kapazität von Universitäten, natio-
nalen Forschungs- und Ausbildungsinstituten und anderen in Betracht kom-
menden Forschungsinstituten, geschlechtsbezogene und grundsatzpolitische
Forschungsarbeiten durchzuführen, mit dem Ziel, die politischen Entschei-
dungsträger zu informieren und die vollinhaltliche Umsetzung der Aktions-
plattform und ihrer Folgemaßnahmen zu fördern;
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b) Ausarbeitung eines Programms der Süd-Süd-Zusammenarbeit, mit
dem Ziel, beim Aufbau der Kapazitäten nationaler Mechanismen für Frau-
enfragen behilflich zu sein, unter anderem durch den Austausch von Sach-
kenntnissen, Erfahrungen und Wissen nationaler Mechanismen in Bezug auf
die Ermächtigung der Frauen, geschlechtsspezifische Fragen und die Metho-
den und Ansätze zur Integration einer Gleichstellungsperspektive in die zwölf
Hauptproblembereiche der Aktionsplattform;

c) Unterstützung der Regierungen bei ihren Bemühungen um die Ein-
leitung handlungsorientierter Programme und Maßnahmen zur Beschleunigung
der vollinhaltlichen Umsetzung der Aktionsplattform, mit termingebundenen
Zielwerten und/oder messbaren Zielen und Evaluierungsmethoden, einschließ-
lich Bewertungen der geschlechtsspezifischen Auswirkungen, unter voller Mit-
wirkung von Frauen bei der Messung und Analyse der Fortschritte;

d) Zweckgemäße Sammlung von Daten und Forschungsarbeiten über
autochthone Frauen, mit ihrer vollen Mitwirkung, mit dem Ziel, leicht zu-
gängliche und kulturell und sprachlich angepasste Politiken, Programme und
Dienste zu fördern;

e) Weitere Forschungsarbeiten über alle gegenwärtigen Tendenzen, die
möglicherweise zu neuen geschlechtsspezifischen Unterschieden führen, mit
dem Ziel, eine Grundlage für grundsatzpolitische Maßnahmen zu schaffen.

94. a) Ergreifung von Maßnahmen zur Ausarbeitung und Umsetzung
gleichstellungsorientierter Programme zur Förderung der unternehmerischen
Tätigkeit und der Privatinitiative von Frauen sowie Gewährung von Hilfe an
Unternehmen, deren Eigentümer Frauen sind, damit diese unter anderem am
internationalen Handel, an technologischen Neuerungen und an Investitionen
teilhaben und davon profitieren können;

b) Achtung, Förderung und Verwirklichung der in der Erklärung der
Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte
bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen14 enthaltenen Grundsätze und ernst-
hafte Erwägung der Ratifikation und vollinhaltlichen Umsetzung der Überein-
kommen der Internationalen Arbeitsorganisation, die für die Gewährleistung
der Rechte von Frauen bei der Arbeit von besonderem Belang sind;

c) Förderung der Stärkung bestehender und im Aufbau begriffener In-
stitutionen für die Vergabe von Kleinstkrediten sowie ihrer Kapazitäten, na-
mentlich durch die Unterstützung seitens internationaler Finanzinstitutionen,
damit einer zunehmenden Zahl von Menschen, die in Armut leben, insbeson-
dere Frauen, Darlehen und dazugehörige Dienstleistungen zur Förderung der
Selbständigkeit und der Einkommensschaffung bereitgestellt werden, und ge-
gebenenfalls weitere Entwicklung anderer Mikrofinanzierungsinstrumente;

d) Bekräftigung der Verpflichtung auf eine gleichstellungsorientierte
Entwicklung und Unterstützung der Rolle der Frau bei der Anwendung nach-

                                                     
14 Von der Internationalen Arbeitskonferenz auf ihrer sechsundachtzigsten Tagung am 18. Juni 1998 verabschiedet.
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haltiger und umweltschonender Konsum- und Produktionsmuster und -ansätze
auf dem Gebiet der Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen;

e) Ergreifung von Maßnahmen, die sicherstellen, dass die Arbeit von
Frauen in ländlichen Gebieten, die nach wie vor eine wichtige Rolle bei der
Ernährungssicherung und der Ernährung spielen und die in der landwirt-
schaftlichen Produktion sowie in Unternehmen tätig sind, die mit dem Acker-
bau, der Fischerei und der Ressourcenbewirtschaftung in Zusammenhang ste-
hen, sowie die Heimarbeit, insbesondere im informellen Sektor, anerkannt und
ihr Wert gewürdigt wird, damit die wirtschaftliche Sicherheit dieser Frauen,
ihr Zugang zu und ihre Verfügungsgewalt über Ressourcen, Darlehen und da-
mit zusammenhängende Dienstleistungen und Vergünstigungen verbessert und
sie mit mehr Macht ausgestattet werden.

95. a) Förderung und Durchführung von Änderungen in den Lehrplänen
für die Ausbildung öffentlicher Amtsträger, mit dem Ziel, sie umfassend für
die Berücksichtigung geschlechtsbezogener Aspekte zu sensibilisieren;

b) Stärkung und Förderung von Programmen zur Unterstützung der
Mitwirkung junger Frauen in Jugendorganisationen und zur Anregung eines
Dialogs zwischen Jugendlichen aus entwickelten Ländern und Entwick-
lungsländern und innerhalb dieser Länder;

c) Unterstützung nationaler Bemühungen zur Förderung der schuli-
schen und außerschulischen Bildung und von Mentorprogrammen für Frauen
und Mädchen, damit sie in die Lage versetzt werden, sich Wissen anzueignen,
ein Selbstwertgefühl zu entwickeln und zu lernen, Führungsaufgaben zu über-
nehmen, ihre Interessen zu vertreten und Konflikte zu lösen;

d) Durchführung umfassender Qualifizierungsmaßnahmen für Frauen
und Mädchen auf allen Ebenen, mit dem Ziel, die Armut, insbesondere die Fe-
minisierung der Armut, durch nationale und internationale Anstrengungen zu
beseitigen;

e) Ausarbeitung und Durchführung, mit der vollen und freiwilligen
Mitwirkung der autochthonen Frauen, von Bildungs- und Ausbildungs-
programmen, die ihrer Geschichte, Kultur, Spiritualität sowie ihren Sprachen
und Bestrebungen Rechnung tragen und ihren Zugang zu allen Ebenen der
schulischen und außerschulischen Bildung, einschließlich der höheren Bil-
dung, gewährleisten;

f) Fortgesetzte Unterstützung und Stärkung nationaler, regionaler und
internationaler Alphabetisierungsprogramme für Erwachsene durch internatio-
nale Zusammenarbeit, mit dem Ziel, die Erwachsenenalphabetisierungsraten,
insbesondere bei Frauen, bis zum Jahr 2015 um 50 Prozent zu erhöhen und al-
len Erwachsenen gleichen Zugang zu Grund- und Weiterbildung zu verschaf-
fen;

g) Fortgesetzte Untersuchung des in einigen Ländern zu verzeichnen-
den Rückgangs der Einschulungsquoten und der Zunahme der Schulabbrecher-
quoten bei Mädchen und Jungen in der Grund- und Sekundarschulbildung und,
mit internationaler Zusammenarbeit, die Ausarbeitung geeigneter nationaler
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Programme zur Beseitigung der grundlegenden Ursachen dafür sowie
Unterstützung des lebenslangen Lernens von Frauen und Mädchen mit dem
Ziel, die von den maßgeblichen internationalen Konferenzen vorgegebenen in-
ternationalen Bildungsziele in diesem Bereich zu erfüllen;

h) Gewährleistung der Chancengleichheit für Frauen und Mädchen im
Bereich von Kultur, Freizeit und Sport sowie bei der Teilnahme an sportlichen
Aktivitäten auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene, namentlich
was den Zugang, das Training, Wettkämpfe, die Bezahlung und Preise betrifft;

i) Fortsetzung der Anstrengungen zur Förderung der Achtung der kul-
turellen Vielfalt und des Dialogs zwischen den und innerhalb der Kulturen in
einer Weise, die zur Umsetzung der Aktionsplattform beiträgt, mit der das Ziel
verfolgt wird, die Ermächtigung der Frau und die volle Verwirklichung aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Frauen in einer Art und Weise zu
erreichen, die die Gleichstellung der Geschlechter und die volle Ausübung al-
ler Menschenrechte durch Frauen nicht beeinträchtigt;

j) Anwendung und Unterstützung positiver Maßnahmen mit dem Ziel,
allen Frauen, insbesondere autochthonen Frauen, gleichen Zugang zu Kapa-
zitätsaufbau- und Ausbildungsprogrammen zu verschaffen und auf diese Weise
ihre Beteiligung an Entscheidungsprozessen auf allen Gebieten und Ebenen zu
verstärken.

96. a) Verstärkung der Zusammenarbeit, der Politikmaßnahmen, der wirk-
samen Anwendung innerstaatlicher Rechtsvorschriften und anderer Schutz-
und Präventionsmaßnahmen zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen und
Mädchen, insbesondere aller Formen der gewerbsmäßigen sexuellen Ausbeu-
tung und der wirtschaftlichen Ausbeutung, namentlich Frauen- und Kinderhan-
del, Tötung weiblicher Neugeborener, Verbrechen wegen verletzter Ehre, Ver-
brechen aus Leidenschaft, rassisch motivierte Verbrechen, Entführung und
Verkauf von Kindern, Gewalt und Tötung im Zusammenhang mit der Mitgift,
Säureattacken und schädliche traditionelle Praktiken und Bräuche wie bei-
spielsweise Genitalverstümmelung, frühe Heirat und Zwangsheirat;

b) Größere Bekanntmachung des Römischen Statuts des Internationa-
len Strafgerichtshofs7, in dem festgestellt wird, dass Vergewaltigung, sexuelle
Sklaverei, Zwangsprostitution, erzwungene Schwangerschaft, erzwungene Ste-
rilisierung und andere Formen der sexuellen Gewalt Kriegsverbrechen und un-
ter genau festgelegten Umständen Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar-
stellen, mit dem Ziel, derartige Verbrechen zu verhindern, sowie Ergreifung
von Maßnahmen zur Unterstützung der strafrechtlichen Verfolgung aller für
derartige Verbrechen verantwortlichen Personen und zur Bereitstellung von
Verfahren zur Entschädigung der Opfer; außerdem Sensibilisierung für die
Frage, in welchem Ausmaß derartige Verbrechen als Kriegswaffe eingesetzt
werden;

c) Unterstützung nichtstaatlicher Organisationen in Zusammenarbeit
mit dem System der Vereinten Nationen, unter anderem durch regionale und
internationale Kooperation, namentlich die Unterstützung von Frauen-
organisationen und lokalen Verbänden bei der Bekämpfung aller Formen der
Gewalt gegen Frauen und Mädchen, wozu auch Programme zur Bekämpfung
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von rassisch und ethnisch motivierter Gewalt gegen Frauen und Mädchen
gehören;

d) Nach Bedarf Förderung und Unterstützung von Kampagnen zur
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Unannehmbarkeit und die sozialen
Kosten der Gewalt gegen Frauen und Durchführung von Aktivitäten zur Ge-
waltprävention, mit dem Ziel, gesunde und ausgewogene, auf der Gleichstel-
lung der Geschlechter beruhende Beziehungen zu fördern.

97. a) Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Herkunfts-, Transit- und
Zielländern, um den Menschenhandel, insbesondere den Frauen- und Kinder-
handel, zu verhüten, zu bekämpfen und zu bestrafen;

b) Unterstützung der laufenden Verhandlungen über den Entwurf des
Protokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels,
insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, der den Entwurf des Überein-
kommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte
Kriminalität ergänzt15;

c) Gegebenenfalls Verfolgung und Unterstützung nationaler, regiona-
ler und internationaler Strategien zur Verringerung des Risikos für Frauen und
Mädchen, einschließlich Flüchtlinge, Vertriebene und Wanderarbeitnehmerin-
nen, Opfer des Menschenhandels zu werden; Stärkung der nationalen Rechts-
vorschriften durch die weitere Definition des Verbrechens des Menschenhan-
dels in all seinen Tatbestandsmerkmalen und durch eine entsprechende Ver-
schärfung der Strafen; Durchführung von Sozial- und Wirtschaftspolitiken und
-programmen sowie Informations- und Sensibilisierungsinitiativen mit dem
Ziel, den Menschenhandel, insbesondere den Frauen- und Kinderhandel, zu
verhüten und zu bekämpfen; strafrechtliche Verfolgung der Täter; Maßnahmen
zur Unterstützung und zum Schutz der Opfer von Menschenhandel in den Her-
kunfts- und Zielländern; und Erleichterung ihrer Rückkehr in die Her-
kunftsländer und Unterstützung ihrer Wiedereingliederung.

98. a) Verbesserung des Wissens und des Bewusstseins betreffend die
Rechtsbehelfe, die bei Verletzungen der Menschenrechte von Frauen zur Ver-
fügung stehen;

b) Förderung und Schutz der Menschenrechte aller Migrantinnen und
Durchführung von Politiken, die den besonderen Bedürfnissen legaler Mi-
grantinnen Rechnung tragen und gegebenenfalls die bestehenden Ungleichhei-
ten zwischen männlichen und weiblichen Migranten bekämpfen, mit dem Ziel,
die Gleichstellung der Geschlechter sicherzustellen;

c) Förderung der Achtung des Rechts von Frauen und Männern auf
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Anerkennung der zentralen
Rolle, die Religion, Spiritualität und Glaube im Leben von Millionen Frauen
und Männern spielen;

                                                     
15 Siehe Resolution 54/126.
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d) Über die Medien und mit anderen Mitteln geförderte Sensibilisie-
rung für die schädlichen Auswirkungen bestimmter traditioneller Praktiken
oder Bräuche auf die Gesundheit von Frauen, wovon einige das Risiko der An-
steckung von Frauen mit HIV/Aids und anderen sexuell übertragbaren Krank-
heiten erhöhen, und verstärkte Anstrengungen zur Beseitigung derartiger Prak-
tiken;

e) Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen zum Schutz von Einzel-
personen, Gruppen und Organen der Gesellschaft, die sich für die Förderung
und den Schutz der Menschenrechte von Frauen einsetzen;

f) Ermutigung der Vertragsstaaten, in ihre Berichte an die Vertragsor-
gane auch weiterhin eine geschlechtsspezifische Perspektive einzubeziehen;
sowie Ermutigung der Vertragsorgane, bei der Wahrnehmung ihres Mandats
auch weiterhin eine geschlechtsspezifische Perspektive einzubeziehen, unter
Berücksichtigung der Notwendigkeit, unnötige Doppelarbeit und Über-
schneidungen zu vermeiden; ferner Ermutigung der Menschenrechtsmechanis-
men, bei ihrer Tätigkeit auch weiterhin eine geschlechtsspezifische Perspek-
tive einzubeziehen;

g) Unterstützung innovativer Programme, die ältere Frauen dazu be-
fähigen sollen, stärker zur Entwicklung und zur Armutsbekämpfung beizutra-
gen und Nutzen daraus zu ziehen.

99. a) Förderung umfassender Menschenrechtserziehungsprogramme, un-
ter anderem gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen und
Menschenrechtsinstitutionen, den maßgeblichen Akteuren der Zivilgesell-
schaft, insbesondere den nichtstaatlichen Organisationen und den Mediennetz-
werken, mit dem Ziel, die weite Verbreitung von Informationen über die Do-
kumente auf dem Gebiet der Menschenrechte, insbesondere der Menschen-
rechte von Frauen und Mädchen, sicherzustellen;

b) Ergreifung von Maßnahmen, unter anderem durch die Unterstüt-
zung und Stärkung der bestehenden Mechanismen für die strafrechtliche Ver-
folgung derjenigen, die die Menschenrechte von Frauen verletzen, mit dem
Ziel, der Straflosigkeit ein Ende zu bereiten;

c) Ergreifung von Maßnahmen zur Beseitigung der Verstöße gegen das
Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen. Viele dieser Verstöße ha-
ben nachteilige Auswirkungen auf die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte von Frauen;

d) Umfassende und dauerhafte Auseinandersetzung mit den grund-
legenden Ursachen bewaffneter Konflikte und mit den unterschiedlichen Aus-
wirkungen bewaffneter Konflikte auf Frauen und Männer sowie Berücksichti-
gung dieser Ursachen und Auswirkungen in den entsprechenden Politiken und
Programmen, unter anderem mit dem Ziel, den Schutz der Zivilbevölkerung,
insbesondere der Frauen und Kinder, zu verbessern;

e) Herbeiführung der Freilassung von Geiseln, einschließlich der spä-
ter inhaftierten, insbesondere Frauen und Kindern, in bewaffneten Konflikten;
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f) Ausarbeitung und Unterstützung von Politiken und Programmen
zum Schutz von Kindern, insbesondere Mädchen, in Feindseligkeiten, mit dem
Ziel, ihre Zwangsrekrutierung und ihren zwangsweisen Einsatz durch alle Ak-
teure zu verbieten, und Förderung und/oder Stärkung der Mechanismen für
ihre Rehabilitation und Wiedereingliederung, unter Berücksichtigung der be-
sonderen Erfahrungen und Bedürfnisse von Mädchen;

g) Verbesserung und Stärkung der Fähigkeiten von Frauen, die durch
Situationen bewaffneten Konflikts betroffen sind, namentlich der Flüchtlinge
und Vertriebenen unter ihnen, indem sie unter anderem an der Gestaltung und
Verwaltung humanitärer Aktivitäten beteiligt werden, damit ihnen diese Ak-
tivitäten im gleichen Maße wie den Männern zugute kommen;

h) Aufforderung an die Hohe Flüchtlingskommissarin der Vereinten
Nationen, andere zuständige Organisationen der Vereinten Nationen, im Rah-
men ihrer jeweiligen Mandate, und an andere zuständige humanitäre Orga-
nisationen sowie Regierungen zur weiteren angemessenen Unterstützung der
Länder, die eine große Anzahl von Flüchtlingen und Vertriebenen auf-
genommen haben, bei ihren Bemühungen um die Gewährung von Schutz und
Hilfe, unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Frauen und Kin-
dern unter den Flüchtlingen und Vertriebenen;

i) Herbeiführung der vollen und gleichen Teilhabe von Frauen an der
Förderung des Friedens, insbesondere durch die volle Umsetzung der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms für eine Kultur des Friedens16;

j) Unterstützung und Ermächtigung von Frauen, denen in Konflikt-
und Konfliktfolgesituationen eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung ihrer
Familien zukommt;

k) Verstärkung der Bemühungen um eine allgemeine und vollständige
Abrüstung unter strikter und wirksamer internationaler Kontrolle auf der
Grundlage der von den Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Abrüstung fest-
gelegten Prioritäten, damit die frei gewordenen Ressourcen unter anderem für
soziale und wirtschaftliche Programme verwendet werden können, die Frauen
und Mädchen zugute kommen;

l) Suche nach neuen Wegen zur Aufbringung weiterer öffentlicher und
privater Finanzmittel, unter anderem durch die entsprechende Reduzierung
überhöhter Militärausgaben, des Waffenhandels und der Investitionen zur Her-
stellung und zum Erwerb von Waffen, einschließlich der globalen Militär-
ausgaben, unter Berücksichtigung der Erfordernisse der nationalen Sicherheit,
um nach Möglichkeit zusätzliche Mittel für die soziale und wirtschaftliche
Entwicklung, unter anderem für die Förderung der Frau, bereitstellen zu kön-
nen;

m) Ergreifung von Maßnahmen zum Schutz von Flüchtlingen, insbe-
sondere Frauen und Mädchen, und zur Gewährleistung ihres Zugangs zu und

                                                     
16 Resolutionen 53/243 A und B.
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der Bereitstellung von frauengerechten grundlegenden sozialen Diensten, na-
mentlich Bildung und Gesundheitsversorgung.

100. a) Zusammenarbeit mit Partnern des Privatsektors und Medien-
netzwerken auf nationaler und internationaler Ebene, um den gleichen Zugang
von Frauen und Männern als Produzenten und Konsumenten, insbesondere auf
dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik, zu fördern, so
auch indem die Medien und die Informationsindustrie im Einklang mit dem
Recht der freien Meinungsäußerung ermutigt werden, Verhaltenskodizes, be-
rufsständische und andere Richtlinien zur Selbstregulierung anzunehmen oder
weiterzuentwickeln, um Rollenklischees zu beseitigen und eine ausgewogene
Darstellung von Frauen und Männern zu fördern;

b) Ausarbeitung von Programmen, die Frauen besser befähigen, Netz-
werke aufzubauen, darauf zuzugreifen und sie zu fördern, insbesondere durch
den Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechniken, namentlich
durch die Einrichtung und Unterstützung von Programmen zum Aufbau der
diesbezüglichen Kapazitäten der nichtstaatlichen Frauenorganisationen;

c) Nutzung der neuen Informationstechnologien, namentlich des Inter-
net, zur Verbesserung des weltweiten Austauschs von Informationen, For-
schungsergebnissen, Kompetenzen und Lehren aus Frauenerfahrungen, na-
mentlich der "Frauengeschichte"17 im Zusammenhang mit der Herbeiführung
von Gleichstellung, Entwicklung und Frieden sowie Untersuchung der son-
stigen Möglichkeiten, die diese Technologien bei der Verwirklichung dieses
Ziels bieten können.

101. a) Ergreifung wirksamer Maßnahmen zur Bewältigung der mit der
Globalisierung verbundenen Probleme, namentlich durch eine verstärkte und
wirksame Mitwirkung der Entwicklungsländer am internationalen wirtschafts-
politischen Entscheidungsprozess, mit dem Ziel, unter anderem die gleiche
Mitwirkung der Frauen, insbesondere aus den Entwicklungsländern, am ma-
kroökonomischen Entscheidungsprozess zu gewährleisten;

b) Ergreifung von Maßnahmen unter voller und wirksamer Beteiligung
der Frauen, mit dem Ziel, neue Ansätze zur internationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit zu gewährleisten, die auf Stabilität, Wachstum und Gerechtig-
keit bei verstärkter und effektiver Mitwirkung und Eingliederung der Entwick-
lungsländer in die von der Globalisierung erfasste Weltwirtschaft beruhen und
im Rahmen der Gesamtstrategie zur Herbeiführung einer auf den Menschen
ausgerichteten nachhaltigen Entwicklung auf die Beseitigung der Armut und
die Verminderung geschlechtsbedingter Ungleichbehandlung abzielen;

c) Ausarbeitung und Verstärkung von Armutsbekämpfungsstrategien,
unter voller und effektiver Beteiligung der Frauen, um die Feminisierung der
Armut zu verringern und die Fähigkeit der Frauen zu stärken, die nachteiligen
sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Globalisierung zu bewältigen;

                                                     
17 "Herstory" oder "Frauengeschichte" (im Gegensatz zu "History") ist ein im Englischen auf breiter Ebene
eingesetzter Begriff, der die Wiedergabe von historischen und zeitgenössischen Ereignissen aus Frauensicht
bezeichnet.
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d) Intensivierung der Bemühungen zur Umsetzung von Armuts-
bekämpfungsprogrammen und Evaluierung, unter Mitwirkung von Frauen, des
Wirkungsgrads dieser Programme hinsichtlich der Ermächtigung der in Armut
lebenden Frauen, namentlich im Hinblick auf ihren Zugang zu einer guten
Ausbildung und Bildung sowie zu einer Versorgung auf dem Gebiet der kör-
perlichen wie der geistigen Gesundheit, Beschäftigungsmöglichkeiten, sozialer
Grundversorgung, Erbschaften sowie im Hinblick auf den Zugang zu und die
Verfügungsgewalt über Grund und Boden, Wohnraum, Einkommen, Kleinst-
kredite und andere Finanzierungsinstrumente und -dienstleistungen, und
Verbesserung dieser Programme im Lichte dieser Evaluierung;

e) Anerkennung der sich gegenseitig verstärkenden Verbindung zwi-
schen Gleichstellung und Armutsbekämpfung, die Ausarbeitung und Umset-
zung, gegebenenfalls im Benehmen mit der Zivilgesellschaft, von umfassen-
den gleichstellungsorientierten Armutsbekämpfungsstrategien, mit denen so-
ziale, strukturelle und makroökonomische Fragen angegangen werden;

f) Förderung der Einrichtung, gegebenenfalls in Partnerschaft mit pri-
vaten Finanzinstitutionen, von "Kreditschaltern" und anderen leicht zugängli-
chen Finanzdienstleistungen mit vereinfachten Verfahren, die gezielt darauf
ausgerichtet sind, den Spar-, Darlehens- und Versicherungsbedarf aller Frauen
zu decken;

g) Ergreifung umfassender Maßnahmen zur Bereitstellung und Unter-
stützung einer hochwertigen beruflichen Fachausbildung für Frauen und Mäd-
chen auf allen Ebenen auf der Grundlage von Strategien, die unter ihrer vollen
und effektiven Beteiligung ausgearbeitet wurden, mit dem Ziel, die verein-
barten Zielwerte für die Bekämpfung der Armut, insbesondere der Feminisie-
rung der Armut, durch nationale, regionale und internationale Anstrengungen
zu erreichen. Die nationalen Anstrengungen müssen durch eine verstärkte re-
gionale und internationale Zusammenarbeit ergänzt werden, um den Risiken zu
begegnen, die Herausforderungen zu bewältigen und sicherzustellen, dass die
durch die Globalisierung entstandenen Chancen den Frauen, insbesondere in
den Entwicklungsländern, zugute kommen;

h) Nach Bedarf die rasche Einrichtung von Sozialentwicklungsfonds,
unter voller und effektiver Mitwirkung der Frauen und im Benehmen mit der
Zivilgesellschaft, insbesondere den nichtstaatlichen Organisationen, um die
mit Strukturanpassungsprogrammen und der Handelsliberalisierung verbunde-
nen nachteiligen Auswirkungen auf die Frauen und die unverhältnismäßig
starke Belastung der in Armut lebenden Frauen zu mindern;

i) Bestimmung und Umsetzung von entwicklungsorientierten und
dauerhaften, eine Geschlechtsperspektive einbeziehenden Lösungen für die
Auslandsverschuldungs- und Schuldendienstprobleme der Entwicklungsländer,
namentlich der am wenigsten entwickelten Länder, unter anderem durch
Schuldenerleichterung, namentlich die Streichung der Schulden aus öffentli-
cher Entwicklungshilfe, mit dem Ziel, ihnen bei der Finanzierung von ent-
wicklungs- und namentlich frauenfördernden Programmen und Projekten be-
hilflich zu sein;
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j) Unterstützung der Kölner Schuldenabbauinitiative, insbesondere
die rasche Umsetzung der verstärkten Schuldeninitiative für die hochver-
schuldeten armen Länder; Gewährleistung der Bereitstellung ausreichender
Mittel für ihre Durchführung sowie Umsetzung der Bestimmung, dass die ein-
gesparten Mittel zu Gunsten von Armutsbekämpfungsprogrammen verwendet
werden, die geschlechtsspezifische Fragen miteinbeziehen;

k) Förderung und raschere Umsetzung der 20/20-Initiative, die eine
geschlechtsbezogene Perspektive berücksichtigt und allen, insbesondere
Frauen und Mädchen, voll zugute kommt;

l) Forderung nach Fortführung der internationalen Zusammenarbeit,
namentlich die erneute Bekräftigung der Bemühungen, den international ver-
einbarten, aber noch nicht verwirklichten Zielwert von 0,7 Prozent des Brut-
tosozialprodukts der entwickelten Länder für die gesamte öffentliche Entwick-
lungshilfe so bald wie möglich zu erreichen und auf diese Weise den Zustrom
von Ressourcen für Gleichstellung, Entwicklung und Frieden zu erhöhen;

m) Erleichterung des Transfers geeigneter Technologien, insbesondere
neuer und moderner Technologien, in die Entwicklungs- und Übergangsländer,
und Unterstützung der Anstrengungen, die die internationale Gemeinschaft un-
ternimmt, um die Beschränkungen für derartige Transfers zu beseitigen, als ein
wirksames Mittel zur Ergänzung der Bemühungen, die auf einzelstaatlicher
Ebene unternommen werden, um die Ziele der Gleichstellung, der Entwick-
lung und des Friedens noch rascher zu verwirklichen;

n) Empfehlung an den Vorbereitungsausschuss für die Millenniums-
Generalversammlung, sich im Zuge der Maßnahmen zur Integration einer
Gleichstellungsperspektive in alle Bereiche des Systems der Vereinten Natio-
nen darum zu bemühen, in alle Tätigkeiten und Dokumente im Zusammenhang
mit der Millenniums-Generalversammlung und dem Millenniums-Gipfel eine
geschlechtsspezifische Perspektive einzubauen, namentlich bei der Behand-
lung des Themas Armutsbekämpfung;

o) Schaffung eines förderlichen Umfelds sowie Ausarbeitung und Um-
setzung von Politiken zur Förderung und zum Schutz der Ausübung aller Men-
schenrechte – der bürgerlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und
sozialen Rechte, einschließlich des Rechts auf Entwicklung – und Grund-
freiheiten als Teil der Bemühungen, Gleichstellung, Entwicklung und Frieden
herbeizuführen.

102. a) Schaffung und Stärkung eines förderlichen Umfelds, im Einklang
mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften, um die Fähigkeit der nichtstaatli-
chen Frauenorganisationen zu unterstützen, die Ressourcen zu mobilisieren,
die sie benötigen, um die Fortführung ihrer Entwicklungsaktivitäten auf Dauer
zu gewährleisten;

b) Förderung der Schaffung und Stärkung von mehrere Interes-
sengruppen vereinenden Partnerschaften und Zusammenarbeit zwischen inter-
nationalen und zwischenstaatlichen Organisationen auf allen Ebenen, den maß-
geblichen Akteuren der Zivilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen
Organisationen, dem Privatsektor und den Gewerkschaften sowie Frauen-
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organisationen und anderen nichtstaatlichen Organisationen, Kommunikations-
und Mediennetzwerken zur Unterstützung der Ziele der Vierten Welt-
frauenkonferenz;

c) Förderung von Partnerschaften und Zusammenarbeit zwischen den
Regierungen, den internationalen Organisationen, insbesondere den inter-
nationalen Finanzinstitutionen, den multilateralen Organisationen, den Insti-
tutionen des Privatsektors und der Zivilgesellschaft, einschließlich der nicht-
staatlichen Organisationen und insbesondere der Frauen- und Gemeinwesen-
organisationen zur Unterstützung der auf Frauen und Mädchen zielenden
Initiativen zur Armutsbekämpfung;

d) Anerkennung der entscheidenden Rolle der Frauen und der nicht-
staatlichen und lokalen Frauenorganisationen bei der Umsetzung der Agenda
2118 und Unterstützung der Frauen und dieser Organisationen durch die Inte-
gration einer Gleichstellungsperspektive bei der Ausarbeitung, Konzeption und
Umsetzung nachhaltiger Mechanismen, Programme und Infrastrukturen auf
dem Gebiet der Umwelt- und Ressourcenbewirtschaftung.

103. a) Förderung von Programmen für ein gesundes und aktives Altern,
deren Schwerpunkt auf der Unabhängigkeit, Gleichstellung, Teilhabe und Si-
cherheit älterer Frauen liegt, und Durchführung geschlechtsspezifischer For-
schungsarbeiten und Programme, die den spezifischen Bedürfnissen dieser
Frauen Rechnung tragen;

b) Als vorrangige Aufgabe, insbesondere in den am stärksten betroffe-
nen Ländern und nach Möglichkeit in Partnerschaft mit den nichtstaatlichen
Organisationen, die Intensivierung der Aufklärungsbemühungen, die Auswei-
tung von Diensten und die Verstärkung gemeinwesengestützter Mobili-
sierungsstrategien zum Schutz von Frauen aller Altersgruppen vor HIV und
anderen sexuell übertragbaren Infektionen, namentlich durch die Entwicklung
sicherer, erschwinglicher, wirksamer und leicht zugänglicher, von Frauen kon-
trollierter Methoden, wie beispielsweise Mikrobizide und Kondome für
Frauen, die vor sexuell übertragbaren Infektionen und HIV/Aids schützen;
freiwillige und vertrauliche HIV-Tests und -Beratungen; die Förderung verant-
wortungsvollen sexuellen Verhaltens, einschließlich Enthaltsamkeit und Ver-
wendung von Kondomen; und die Entwicklung von Impfstoffen, einfachen,
kostengünstigen Diagnoseverfahren und Einzeldosis-Behandlungen für sexuell
übertragbare Infektionen;

c) Gewährung des Zugangs zu einer angemessenen und erschwingli-
chen Behandlung, Beobachtung und Betreuung für alle Menschen, insbeson-
dere Frauen und Mädchen, die an sexuell übertragbaren oder lebensbedrohen-
den Krankheiten leiden, namentlich an HIV/Aids und damit zusammenhängen-
den opportunistischen Infektionen wie beispielsweise Tuberkulose. Erbringung
anderer Dienste, einschließlich der Bereitstellung geeigneten Wohnraums und

                                                     
18 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992
(Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I, Resolutions adopted by the
Conference, Resolution 1, Anlage II.
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sozialen Schutzes, namentlich während der Schwangerschaft und der Stillzeit;
Hilfestellung für Jungen und Mädchen, die infolge der HIV/Aids-Pandemie
verwaist sind; und geschlechtergerechte Unterstützungssysteme für Frauen und
andere Familienmitglieder, die an der Pflege von schwer kranken Personen,
einschließlich HIV/Aids-Kranken, beteiligt sind;

d) Ergreifung wirksamer und rascher Maßnahmen zur Mobilisierung
der internationalen und nationalen Öffentlichkeit hinsichtlich der Auswirkun-
gen der verschiedenen Aspekte des Weltdrogenproblems auf Frauen und Mäd-
chen und Gewährleistung dessen, dass zu diesem Zweck ausreichende Mittel
bereitgestellt werden.

104. Förderung von Partnerschaften zwischen Regierungen und nichtstaatli-
chen Organisationen bei der Umsetzung der auf der Vierten Weltfrauenkonfe-
renz und anderen Weltkonferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen
eingegangenen Verpflichtungen, mit dem Ziel, die Gleichstellung, die Ent-
wicklung und den Frieden im 21. Jahrhundert zu fördern.


